




Nachdem Andrist, mit mehrfacher Hilfe von Angela
ahno und Michael Wehrli, die wesentlichsten Erkennt­
nisse erfasst hatte, stellte er diese Hans-Rudolf Steiner als
seine grosse Arbeit vor und damit auch unter Beweis, in
welch kurzer Zeit die überaus schwierige Situation zu
überblicken sei. Kurz darauf vertraten Hans-Rudolf Stei­
ner und Gottfried Andrist überall die Meinung, Hanspeter
Heise hätte diese Zusammenhänge schon längst erkennen
müssen und entsprechende Massnahmen vornehmen sol­
len. Verschwiegen wurde aber die Tatsache, dass Angela
ahno ein halbes Jahr und der Verfahrensassistent Wehrli
drei Monate lang auf Anweisung Heises die Unterlagen
über die wahren Verhältnisse der Verrechnungen und Lie­
ferscheine minuziös zusammengetragen hatten, so dass
Andrist sich nur noch auf dieses umfangreiche Datenmate­
rial abstützen konnte.

Andrist ohne AHV?
Einmal mokierte sich Hans-Rudolf Steiner gegenüber
Hanspeter Heise, dass Marlene Saner, als Leiterin Perso­
naldienst, Umstände mache, weil Gottfried Andrist keine
AHV bezahlt habe. Sie fand sogar, dass Andrist das Mandat
entzogen gehöre. Sie äusserte sich Steiner gegenüber auch
negativ über die vielen Stellen, die Andrist schon inne
gehabt hätte. In diesem Zusammenhang machte Andrist
selber, gegenüber ahno auch einmal die Äusserung, Saner
mache wegen der AHV so ein Theater. «Er sei halt ein

Bauer», habe er Saner geantwortet. Seltsamerweise wendete
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sich das Blatt kurz darauf. Saner und Andrist verkehrten
auffällig häufig miteinander und beide änderten ihre bishe­
rige positive Einstellung zu Angela Ohno gründlich. Wur­
de Andrist wegen der AHV und Marlene Saner wegen
ihren häufigen privaten Auslandtelefonaten unter Druck
gesetzt, fragte sich Angela Ohno immer wieder.

Akten her!
Hans-Rudolf Steiner verlangte am 15. Februar 1993 ulti­
mativ von Hanspeter Heise die Herausgabe jener Akten,
die Heise Stadtrat Ruedi Aeschbacher und der Bezirksan­
waltschaft übergeben hatte. Neben Hans-Rudolf Steiner
interessierte sich, nach dessen Angaben, vor allem auch
Inge Eisler für diese Unterlagen. Obwohl sie im Bauamt I
für Stadtrat Aeschbacher tätig war, hatte ihr nämlich die­
ser, gemäss Steiner, die Unterlagen vorenthalten. Als Heise
die Unterlagen herausgab, beauftragte Steiner sofort Gott­
fried Andrist, die Unterlagen näher zu überprüfen. Am
16. März 1993 forderte Hans-Rudolf Steiner von Heise
einen Bericht über die Zusammenhänge seiner angeblichen
Tätigkeiten bei der Indigal SA. Anlässlich dieser Sitzung
meinte Heise: «Wenn du der Auffassung bist, ich habe etwas

falsches gemacht, so kannst du ja ein Disziplinarverfahren

gegen mich einleiten.» Steiner sprang wie eine Furie auf,
stürmte im Zimmer auf und ab, fuchtelte wild mit den
Armen herum. Er glaube nicht, dass es da personalrechtli­
che Dinge gebe, er müsse aber alles abklären.
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Am 7. April 1993 erstellte Gottfried Andrist einen Zwi­
schenbericht, der viele angebliche Verfehlungen von Hans­
peter Heise und der nicht namentlich aufgeführten Angela
Ohno enthält. Dieser Bericht bot die Grundlage, um mit
Verfügung des Stadtrates Aeschbacher vom 19. April 1993
ein Disziplinarverfahren gegen Hanspeter Heise zu eröffnen.

Ende März 1993 beantragte Hans-Rudolf Steiner sodann
eine Erhöhung des Vergebungsbetrages für die Arbeiten
des Trouble-Shooters Andrist, da er diesen bis Mitte 1994
einsetzen wolle. Die Erhöhung basierte auf einem Antrags­
schreiben von Andrist, datiert vom 7. März 1993: Darin
kalkulierte er selber seine weiteren Einsätze bis spätestens
Mitte 1994. Steiner beabsichtigte auch, die ursprüngliche
Vergebungssumme um 200% aufzustocken. Im Zusam­
menhang mit dieser geplanten Erhöhung äusserte sich And­
rist gegenüber Ohno, Jürg Wiesmann und Steiner wollen,
dass er bis Mitte 1994 bleibe. «Dänn bin ichputzt undgestrählt»

(saniert), meinte der Trouble-Shooter.

Keine Polizei, intern regeln!
Am 5. April 1993 bemerkte Gottfried Andrist einmal
mehr zu Angela Ohno, dass er es merkwürdig finde, dass
Hanspeter Heise, nach der Äusserung Heinz Wien­
braucks betreffend der Zahlungen an Rene Oschwald,
nichts unternommen habe. «Was hätte er tun sollen», fragte
Ohno? «Beide zitieren und intern ermitteln», meinte And­
rist. Ohno antwortete ironisch: «Die hätten mit Bestimmt­

heit alles am runden Tisch zugegeben. Die andern Beteiligten
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hätten dann auch gleich alle Betrügereien treuherzig ausge­

plaudert. 50 etwas ist doch absolut naiv.» Andrist beharrte

aber auf seiner Meinung, man hätte alles intern lösen

sollen. <<jawohl, undalles unterden Tisch wischen. Kessler und
Friedländer wären dann nicht zur Kasse gebeten worden»,

empörte sich Ohno.

Angela 0 hno war über die Ansichten von Andrist und den

geplanten verlängerten Einsatz sehr beunruhigt. Sie trug

ihre Bedenken deshalb am 7. April 1993 persönlich Rolf
Oggier, Rechtsdienst des Tiefbauamtes, vor. Dies vor al­

lem auch, weil sie mit Andrist bekannt ist und er durch

ihre Vermittlung mit der Stadtentwässerung in Kontakt
kam. Oggier aber zerstreute diese Bedenken, die Verant­

wortung liege einzig bei der Leitung Stadtentwässerung,

also bei Jürg Wiesmann, meinte er.

Am 20. April 1993 trafen sich Angela Ohno und Gottfried

Andrist im Kopierraum. Der Trouble-Shooter machte ge­
heimnisvolle Andeutungen, dass er bei Albert Kessler von

der BCT AG gewesen sei, und dass er Sachen schwarz auf

weiss gesehen habe. Andrist wollte sich aber gegenüber
Ohno nicht näher dazu äussern. Diese insistierte darauf,

weil sie unterschwellige Andeutungen grundsätzlich hasst.
«5teiner ist mein Chef, und dem rapportiere ich», wand

Andrist sich aus der Situation. Ohno wiederum wies darauf

hin, dass die Polizei ja schon viel ermittelt habe. Andrist

reagierte sauer: «Hör auf mit der Polizei. Für mich ist die

Polizei unglaubwürdig.» Für Andrist war klar, die Angele­

genheit hätte intern geregelt werden müssen. Für Ohno
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wiederum war ebenso klar, dass das nicht die Meinung von
Andrist sein konnte, sondern nur jene von Steiner. Steiner
hatte nämlich gegenüber Heise mehrfach betont, es sei das
Dümmste gewesen, zur Polizei zu gehen und eine Anzeige
einzureichen.

Fahnder Andrist
Mitte Mai 1993 machte Gottfried Andrist Abklärungen
im Waagbüro der Schlammbehandlung. Gegenüber Hans
Welti und seinen Untergebenen erklärte er, das Vorgehen
der Tanagra AG im Zusammenhang mit Bartholdi hätte
ihr Chef (Hanspeter Heise) schon lange sehen müssen. Der
habe seine Aufsichtspflicht grob verletzt und wisse viel
mehr: «Aber sagen sie niemandem etwas.» Viel gröbere
Diffamierungen trug Andrist am 30. Juni und 1. Juli 1993
gegenüber Hans Lüscher und Hans Welti vor. Für Andrist
war klar, dass man bei den Rechnungen und Lieferscheinen
hätte merken müssen, dass etwas faul sei. Heise sei genau
informiert gewesen und darum habe er auch unterschrie­
ben. Andrist erwähnte auch angebliche Verbindungen, die
Heise und Rene Oschwald zu Albert Kessler hätten.
Heise habe mit seiner Anzeige nur eine Flucht nach vorne
gemacht, um zu vertuschen, dass er genau darüber infor­
miert war. Interessant sei übrigens auch, dass Hans-Rudolf
Steiner 1992 keine Rechnungen unterzeichnet habe. Bei
diesen Erläuterungen gab Andrist zudem an, dass er jetzt
auch noch als Fahnder eingesetzt sei. Er habe schon Erfolg
und verschiedene Sachen aufgedeckt.
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Nicht Richter oder Henker
Anlässlich der Schlammentsorgungssitzung vom 1. Juli
1993 stellte Hanspeter Heise in scharfer Form Gottfried
Andrist zur Rede. Er erklärte ihm deutlich, dass er als
unabhängiger neutraler Trouble-Shooter zu amten habe

und nicht als Richter oder Henker. Er sei auch nicht befugt,
als Ermittlungsbeamter aufzutreten. Heise unterstrich sei­
ne Äusserungen mit wörtlichen Zitaten von Andrist gegen­
über Mitarbeitern der Stadtentwässerung. Heise erwähnte
den Umstand, dass die Eröffnung des Disziplinarverfah­
rens gegen ihn durch Indiskretion bereits am folgenden
Tag in den Medien verbreitet wurde und seine Familie

darunter zu leiden hatte. Andrist könne sich ja vorstellen,
was geschehe, wenn solche infame Unterstellungen, die er

gegenüber Untergebenen machte, in die Medien gelangten.
Heise gab unmissverständlich zu verstehen, dass er bei
weiteren solchen Vorkommnissen sofort rechtliche Schrit­

te gegen Andrist und die· Leitung der Stadtentwässerung
einleiten werde. Die weiteren Anwesenden, Hans-Rudolf
Steiner, Reinhard Buchli und Michael Wehrli, waren

sichtlich betroffen. Nach der Sitzung wies Steiner Heise
aber darauf hin, dass solche Mitteilungen mit ihm und
Andrist allein hätten besprochen werden müssen.

Im Zusammenhang mit Andrists Fahnderarbeit nahm es
Hans-Rudolf Steiner mit der Wahrheit nicht sehr genau.
Während Steiner noch am 15. März 1993 persönlich mit

. Andrist polizeiähnliche Ermittlungen gegen Heise tätigte,
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(beispielsweise der Telefoncheck bei der Firma BCT AG)

behauptete Steiner ein Jahr später am 7. April 1994:

«Herr Andrist hat übrigens nie Ennittlungen gemacht, son­
dern anhand vorhandener Lieferscheine, Rechnungen und
anderer Unterlagen, die er durchgesehen hat, auf Ungereimt­
heiten aufmerksam gemacht.»
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Beilhieb gegen Heise

Disziplinarverfahren gegen Heise
«Gegen den Leiter der Kläranlagebetriebe Hans-Peter Heise

wird wegen vermuteter Verletzung der Dienstpflichten ein

Disziplinarverfahren eröffnet»: So verfügte Stadtrat Ruedi
Aeschbacher am 19. April 1993. Die Eröffnung des Diszi­
plinarverfahrens kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

Bisher hatten weder Behörden der Stadtverwaltung, noch

die Bezirksanwaltschaft Zürich, Hanspeter Heise die ge­

ringsten Vorwürfe unterbreitet. Am 27. Apri11993 kom­
mentierte der Zürcher Tages-Anzeiger dementsprechend:

«Überraschendes Disziplinarverfahren - Wie Radio 24 am

Sonntag berichtete, hat der Stadtrat gegen den Leiter der

Kläranlagebetriebe ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Dem

Beamten wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit dem

Klärschlammskandal städtisches Personalrecht verletzt zu ha­

ben. Das Verfahren überrascht, da der Beschuldigte massgeb­

lich zur Aufdeckung der Bestechungsaffäre im Klärschlamm­

geschäft beigetragen hatte».

Stadtrat Ruedi Aeschbacher beauftragte mit der Durchfüh­
rung des Disziplinarverfahrens gegen Hanspeter Heise

«vorläufig», wie er in seiner Verfügung vom 19. April 1993

festhielt, die 1. Adjunktin des Bauamtes I, Inge Eisler.
Zusammen mit seiner Eröffnungsverfügung schickte Rue-
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di Aeschbacher Hanspeter Heise einen wiederum vorläu­

figen Zwischenbericht des Trouble-Shooters Gottfried
Andrist, den dieser im April 1993 verfasst hatte. Hanspeter

Heise erhielt Gelegenheit, «bis zum 7. Mai 1993 (Datum des

Poststempels) sich schriftlich über die im Berichtfestgehaltenen

Vorkommnisse zu äussern».

Zwischenbericht Andrist
Nach der überraschenden Eröffnung eines Disziplinarver­
fahrens gegen ihn beauftragte Hanspeter Heise am 23.

April 1993 Rechtsanwalt Deli Vogel-Etienne in Zürich
mit der Interessenwahrung. Gemeinsam mit Rechtsanwalt
Vogel-Etienne studierte Heise den Zwischenbericht And­
rist. Der Bericht enthielt auf knappen zehn Seiten eine sehr

summarische Zusammenfassung «gefundener Fakten und
Unstimmigkeiten» im Zusammenhang mit der Klär­

schlammaffäre. Daneben hatte Gottfried Andrist auch

zahlreiche Beilagen zusammengetragen.

In seinem Zwischenbericht vom April 1993 erklärte And­

rist gleich selber, wie er überhaupt zu seiner Anstellung als
Trouble-Shooter bei der Stadtentwässerung gekommen
seI:

«Ende 1992 telefonierte mir Frau ahno, informierte mich

kurz, was bei der Stadtentwässerung vorgefallen war, fragte

mich im Namen von Herrn Heise an, ob ich bereit wäre, bei

der Lösung der nun anfallenden Probleme als Trouble Shooter

mitzuwirken. Herr Heise wolle mich über die ganze A ngele-
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genheit und spezielle Aufgaben dieses Trouble Shooting infor­

mieren. Am 5. Januar 1993 fand diese Information durch
Herrn Heise undFrau Ohno bei der Stadtentwässerung statt...

Die Aufgabe interessierte mich, so dass ich schliesslich der
Stadtentwässerung ein Angebotfür meinen Einsatz als Trou­
ble Shooter unterbreitete.»

Mit seinem «Angebot» forderte Andrist vorab eine fürstli­
che Entlöhnung, nämlich eine Tagespauschale von tausend
Franken, zuzüglich sämtlicher Spesen. Am 18. Januar 1993
beantragte Stadtingenieur Richard Heierli dem Vorstand
des Bauamtes I, Andrists Angebot anzunehmen. Für den
40tägigen Einsatz des Trouble-Shooters budgetierte Heier­
li ein Honorar von 40'000 Franken, zuzüglich Spesen von
10'000 Franken. Ein solches Honorar entspricht etwa dem

doppelten Monatsgehalt eines erfahrenen zürcherischen
Bezirksanwaltes. Am 1. Februar 1993 vergab Stadtrat Rue­
di Aeschbacher den Trouble-Shooting-Auftrag an Gott­
fried Andrist.

Nach Erhalt des Trouble-Shooting-Auftrages verfasste
Gottfried Andrist im Februar und März 1993 den zehnsei­
tigen Zwischenbericht vom April 1993. Währenddem sich
Andrist Sinn und Zweck seines Einsatzes im Januar 1993
noch von Hanspeter Heise und Angela Ohno hatte erklä­
ren lassen, stützte er sich bei seinen Abklärungen in den
folgenden beiden Monaten fast ausschliesslich auf Angaben

des Hauptabteilungsleiter Betriebe, Hans-Rudolf Steiner.
Da Steiner zusammen mit dem Gesamtleiter der Stadtent­
wässerung, Jürg Wiesmann, die Hauptverantwortung für
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die Klärschlammaffäre trägt, hatte Steiner alles Interesse
daran, von eigenen Fehlleistungen abzulenken und alle
Schuld Hanspeter Heise in die Schuhe zu schieben. Ent­
sprechend einseitig und haltlos fiel Andrists Zwischenbe­
richt vom April 1993 aus. Einer von drei Hauptvorwürfen
im Zwischenbericht Andrist lautet dahingehend, Heise
halte, zusammen mit dem korrumpierten Rene Osch­
wald, eine sechzigprozentige Beteiligung an Albert Kess­
lers Firma Indigal SA. Solche und ähnliche haarsträuben­
de Erkenntnisse mussten dazu herhalten, um Heise zu
belasten und zu diskreditieren.

Eisler befragt Heise
Am 7. Mai 1993 schickte Rechtsanwalt Deli Vogel-Etien­
ne eine erste Stellungnahme seines Klienten Hanspeter
Heise zum Zwischenbericht Andrist an die mit der Durch­
führung des Disziplinarverfahrens beauftragte Adjunktin
des Bauamtes I der Stadt Zürich, Inge Eisler. In einem
Begleitbrief wies Vogel-Etienne auf die Oberflächlichkeit
und Dürftigkeit des Zwischenberichtes Andrist hin: «Ich
hoffe, dass mein Klient anlässlich einer mündlichen Einver­
nahme die Gelegenheit erhalten wird, zu konkreten und
fundierten Vorhalten Stellung zu nehmen», schrieb der
Rechtsanwalt. Eine Kopie der Stellungnahme Heises und
des anwaltlichen Begleitbriefes gingen zur Orientierung an
die Bezirksanwaltschaft Zürich. Daraufhin hörte Heise
monatelang nichts mehr vom Bauamt I der Stadt Zürich.
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Im September 1993 setzte sich lnge Eisler mit Hanspeter
Heise in Verbindung, um ihn zu einer persönlichen Befra­
gung einzuladen. Da Heise bereits in Stadtrat Ruedi
Aeschbachers Verfügung zur Eröffnung des Disziplinar­
verfahrens auf sein Recht hingewiesen worden war, einen
Anwalt beizuziehen, fragte Rechtsanwalt Vogel-Etienne
seine Berufskollegin Eisler an, ob seine Anwesenheit bei
der Befragung Heises von Nutzen sein könne. lnge Eisler
winkte ab: Bei der Befragung Heises handle es sich doch
nur um eine Formsache; Heise könne sich diese Anwalts­
kosten sparen. Daraufhin verzichtete Vogel-Etienne auf
eine Begleitung seines Klienten; Heise brauchte die Wahr­
heit nicht zu fürchten. Am 27. September 1993 und am 7.

Oktober 1993 wurde Heise von Eisler befragt. Die Befra­
gung verlief in einer freundlichen und ungezwungenen
Atmosphäre. Heise legte Eisler dar, wie die Klärschlamm­
affäre durch die unsauberen Machenschaften der Firma
Mühle Steinmaur AG von Hans Wehrli ins Rollen ge­
kommen sei. Heise erklärte Eisler auch, wie der Gesamt­
leiter der Stadtentwässerung, Jürg Wiesmann, und der
Hauptabteilungsleiter Betriebe, Hans-Rudolf Steiner, die
Machenschaften der Mühle Steinmaur AG unbedingt «in­
tern klären» wollten. Heise schilderte Eisler zudem, wie
sein Vorgesetzter Steiner betriebsinterne Kontrollen der
Klärschlammentsorgung zu verhindern wusste. Zwei Jahre
lang hatte Steiner Heise zu verstehen gegeben, dass Angela
Ohno den Mitarbeiter Rene Oschwald gewiss nicht zu
kontrollieren brauche.
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Am Abend des 7.0ktober 1993 schloss Eisler Heises Ein­
vernahme ab. Zeugen waren an den beiden Einvernahme­
tagen nicht befragt worden, weder zur Belastung Heises,
noch zur Bestätigung seiner Aussagen. Kurz: Heises Befra­
gung war ereignislos verlaufen.]edenfalls hatte Eisler nicht
die geringsten Vorwürfe an die Adresse Heises zu erheben.

Ein stadträtliches Ultimatum
Das Disziplinarverfahren gegen Heise dauerte mittlerweile
neun Monate. Ausser der einzigen Befragung Hanspeter
Heises im Herbst 1993 war nichts weiter geschehen. Am
17.]anuar 1994 bat Rechtsanwalt Vogel-Etienne die Ad­
junktin des Bauamtes l, Inge Eisler, um einen kurzen
Sachstandsbericht. «Ich bin überzeugt, dass kein einziger

Anhaltspunkt für eine Verletzung der Dienstpjlichten meines
Klienten vorliegt. Ich erwarte, dass Sie das Disziplinarverfah­

ren gegen meinen Klienten in allernächster Zeit werden ab­
schliessen können», schrieb Vogel-Etienne. lnge Eisler ant­
wortete Heises Anwalt telefonisch, das Disziplinarverfah­
ren werde wohl im Sand verlaufen; weitere Abklärungen
seien nicht mehr zu erwarten.

Eine Woche später bat Stadtrat Ruedi Aeschbacher Hans­
peter Heise kurzfristig zu sich ins Amtshaus V am Werd­
mühleplatz in Zürich. Am 27.]anuar 1994 fand das Ge­
spräch Aeschbacher-Heise statt. Ruedi Aeschbacher orien­
tierte Hanspeter Heise über einen Bericht der städtischen
Finanzkontrolle vom 29. Dezember 1993. Dieser Bericht
belaste Heise schwer, behauptete Stadtrat Aeschbacher.
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Heise fiel aus allen Wolken. Er kenne den Bericht der
städtischen Finanzkontrolle nicht. Aeschbacher forderte
Heise hartnäckig auf, sein 22jähriges Dienstverhältnis mit
der Stadt Zürich per Ende Mai 1994 selber zu kündigen ­
sonst werde die Stadt Zürich gegen ihn Strafanzeige erstat­
ten. Eine Wiederwahl Heises als Beamter nach Ablauf der
Amtsdauer Ende August 1994 komme ohnehin nicht in
Frage, erklärte der agile Stadtrat Aeschbacher.

Keine konkreten Vorwürfe
Schockiert durch das stadträtliche Ultimatum, nach 22
Jahren den Dienst zu quittieren oder aber einem Strafver­
fahren entgegenzusehen, orientierte Hanspeter Heise un­
verzüglich seinen Anwalt. Ueli Vogel-Etienne bestätigte
Stadtrat Ruedi Aeschbacher den Inhalt des Gespräches
mit Heise und kündigte an: «Mein Klient wird sich für eine
schonungslose Klärung der Vorkommnisse in der Stadtent­

wässerung einsetzen!» Aeschbacher beantwortete den Brief
postwendend: Vogel-Etienne habe den Inhalt des stadträt­
lichen Gesprächs mit Heise verkürzt und verzerrt wieder­
gegeben. Für Heise könne sich Aeschbacher nur folgende
drei Handlungsmöglichkeiten vorstellen:

> 1. Selber kündigen, was deri Vorteil hätte, dass Heise ohne
Makel die Stadtentwässerung verlassen könnte.

> 2. Bemühungen aufnehmen zur Auflösung des Arbeits­
verhältnisses im gegenseitigen Einverständnis, was aber
die Zustimmung des Gesamtstadtrates erfordern würde.
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> 3: Nichts tun, was für Herrn Heise aus strafrechtlichem

wie auch aus disziplinarrechtlichem Aspekt aber die
schlechteste Alternative wäre.

Zum Schluss wies Aeschbacher noch darauf hin, dass sich
Heise sehr rasch, das heisst innert Tagen entscheiden müs­
se, falls er eine «vorteilhafte Variante» wählen wolle.

Im Klartext hiess das: Falls Heise selb~r geht, bleibt er
«ohne Makel», wehrt er sich gegen eine grundlose Entlas­
sung, so hat er mit «gravierenden Belastungen» zu rechnen.

Der Stadtpräsident rät
Inzwischen wandte sich Heises Ehefrau verzweifelt an
Josef Estermann, den Stadtpräsidenten von Zürich. Doris
Heise konnte nicht verstehen, weshalb ihrem Mann und
damit der ganzen Familie mit zwei Kindern die Existenz
zerstört werden sollte. Der Stadtpräsident antwortete Do­
ris Heise: «Was ich zur Kenntnis nehmen musste, sind der
Bericht der Finanzkontrolle und die Berichte des Experten
Andrist... Ich gehe aber davon aus, dass Ihr Mann im Diszipli­
narverfahren jede Möglichkeit besass, zu den wesentlichen
Vorwürfen Stellung zu nehmen. 1m anderen Fall wäre ihm
das rechtliche Gehör verweigert worden.»

Dieser andere Fall war aber, was Stadtpräsident Estermann
offensichtlich nicht wusste, bereits eingetreten: Hanspeter
Heise hatte den schon von Stadtrat Aeschbacher erwähn­
ten Bericht der Finanzkontrolle nie zu Gesicht bekom­
men. Zudem kannte er nur einen - und nicht mehrere -
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Berichte des «Experten» Andrist. Und wesentliche Vor­
würfe waren ihm nie unterbreitet, sondern lediglich immer
nur angedeutet worden.

Josef Estermanns Brief an Doris Heise schloss mit einem
Rat: «Ich würde es gutfinden, wenn der Anwalt Ihres Mannes

mit unserem Rechtskonsulenten in Verbindung träte. Der

Rechtskonsulent hat sich intensiv mit den Akten befasst und

die Einvemahmeprotokolle studiert». Heise und Rechtsan­
walt Ueli Vogel-Etienne befolgten selbstverständlich den
gutgemeinten Rat.

Heise wehrt sich
Am 4. Februar 1994 führten Hanspeter Heise und Rechts­
anwalt Ueli Vogel-Etienne ein Gespräch mit dem städti­
schen Rechtskonsulenten Dieter Keller. Das Gespräch
fand in freundlicher Atmosphäre, am runden Tisch im
stilvollen Erkerzimmer des Rechtskonsulenten, statt. Die
Aussicht fiel just auf diejenige Stelle, an der die Märtyrer
Felix und Regula vom damaligen Zürcher Statthalter ge­
köpft worden waren. Felix und Regula wollten ihrer Über­
zeugung nicht abschwören.

Auch Heise hält an seiner Überzeugung fest. Was wird ihm
nach 22jährigem Dienstverhältnis mit der Stadt Zürich
vorgeworfen? Was hat Heise falsch gemacht? Endlich sollte
es Heise erfahren, doch Rechtskonsulent Keller wusste es
auch nicht so genau. Er halte die vorgeworfenen Erkennt­
nisse des Disziplinarverfahrens aber nicht für harmlos,
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meinte Keller beim Gespräch. Welche Erkenntnisse? Sie
seien im Revisionsbericht der städtischen Finanzkontrolle
festgehalten, ergänzte Keller. Aber Heise und Vogel-Etien­

ne kannten den Revisionsbericht der Finanzkontrolle vom
29. Dezember 1993 nicht.

Weshalb also musste Heise mit einer Strafanzeige der Stadt
Zürich rechnen, wenn er nicht innen wenigen Tagen, bis
zum 10. Februar 1994, selber kündigte? Heise habe sich

finanziell an einer Entsorgungsfirma beteiligt und seine
Vorgesetzten zu spät über Unstimmigkeiten in der Schlamm­
entsorgung informiert, erklärte der Rechtskonsulent
schliesslich zögernd und unsicher. So töne es jedenfalls aus
dem Bauamt 1.

Nun wusste Heise: Er wird das stadträtliche Ultimatum
nicht befolgen. Er lässt sich nicht von einer grundlosen
Strafanzeige einschüchtern. Heise hat sich mehr als 22

Jahre lang für die Interessen der Stadt Zürich eingesetzt.
Auf diese Weise lässt er sich nicht kaltstellen. Heise wird
sich zur Wehr setzen.

Treffen mit Stadtrat Aeschbacher
Das stadträtliche Ultimatum verstrich. Hanspeter Heise

kündigte nicht. Die Stadt Zürich reichte keine Strafanzeige
gegen Heise ein.

Rechtsanwalt Ueli Vogel-Etienne schrieb erneut an Stadt­
rat Ruedi Aeschbacher: « Wie Sie wissen, empfing der

Rechtskonsulent der Stadt Zürich meinen Klienten und mich
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zu einem Gespräch. Aus diesem Gespräch ergaben sich keiner­
lei Vorwürfe an meinen Klienten, die ich als belastend oder
gravierend betrachten müsste. » Vogel-Etienne bat Ruedi
Aeschbacher nochmals, anzugeben, welche konkreten Tat­
bestände Heise belasten sollten. Zudem forderte Vogel-Eti­
enne den Bauvorstand I auf, wenigstens diejenigen Stellen
des Revisionsberichtes der Finanzkontrolle offenzulegen,
die Heise angeblich zum Vorwurf gemacht werden.

Aeschbacher antwortete, er sei bereit, mit Rechtsanwalt
Vogel-Etienne «die konkreten Vorwürfe zu besprechen, die
sich heute gegen Heise aufgrund des Disziplinarverfahrens
abzeichnen».

Am Morgen des 22. Februar 1994 traf Rechtsanwalt Vogel­
Etienne im Amtshaus V mit Stadtrat Aeschbacher zusam­
men. Aeschbacher offerierte Tee; Vogel-Etienne bevorzug­
te Kaffee. Wiederum ein freundliches Gespräch am runden
Tisch: Heise habe möglicherweise zu spät auf U nstimmig­
keiten in der Klärschlammentsorgung reagiert, erwog
Aeschbacher. Und ob Heise nicht doch private Beziehun­
gen zu Albert Kessler oder einer der Kessler-Firmen un­
terhalte? Fragen und Mutmassungen, nicht aber konkrete
oder sogar erhärtete und belegte Vorwürfe gegen Heise
standen wiederum im Raum. Die Saat der Vertreter der
Organisierten Kriminalität (OK) und deren Handlanger
ging langsam auf. Die Anschwärzungen von Kessler und
Philipp Frey von der Mühle Steinmaur AG zeigten
Wirkung.
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Ruedi Aeschbacher bat Vogel-Etienne um Verständnis für
seine ultimative Aussprache mit Heise. Der Rechtskonsu­
lent verlange eine rasche Erledigung der Klärschlammaffä­
re. Richtig sei wohl, wenn nun zuerst einmal das Diszipli­
narverfahren gegen Heise zu Ende geführt werde. Vogel­
Etienne stimmte zu. Heise hatte von diesem Disziplinar­
verfahren nichts zu befürchten. Und Aeschbacher ging
offensichtlich davon aus, dass das bisherige Disziplinarver­
fahren noch keine klaren Resultate zutage gefördert habe.
Doch da beschäftige ihn noch etwas, gab der Bauvorstand
I dem Rechtsanwalt zu bedenken: An Heises Arbeitsplatz
sei ein Beil gefunden worden. Er, Aeschbacher, fühle sich
nun an den Fall Tschanun erinnert.

Rechtsanwalt Vogel-Etienne erschrak: Tschanun hatte vor
Jahren in einem städtischen Amtshaus Arbeitskollegen
erschossen. Plante Heise etwa einen ähnlichen Amoklauf?

Ein Beil am Arbeitsplatz
Nachdem Stadtrat Ruedi Aeschbacher Heise in einem
Atemzug mit dem Verbrecher Tschanun genannt hatte,
telefonierte Rechtsanwalt Ueli Vogel-Etienne unverzüg­
lich seinem Klienten. An den Tag kam folgendes: Im
Winter heizt Hanspeter Heise sein Haus auch mit Holz.
Um Brennholz zu spalten, benötigte er ein Beil. Dieses Beil
lieh sich Heise im Januar 1994 von einem Arbeitskollegen,
Daniel Pfund, Betriebsleiter der Kläranlage Glatt, aus. Als
Heise Ende Februar 1994 vor seiner Abreise in die Skiferi­
en stand, fand er nicht mehr die Zeit, um das Beil Daniel
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Pfund persönlich zurückzugeben. Pfund wollte aber selber
auch noch Holz spalten, falls die Temperaturen nochmals
fallen würden. Nach telefonischer Absprache legte Heise
das Beil am Arbeitsplatz von Angela Ohno zum Abholen
für Pfund bereit, versehen mit der Notiz: «Für alle Fälle,

Gruss HH.». Pfund bestätigte Rechtsanwalt Vogel am 24.
Februar 1994 per Telefax die Richtigkeit von Heises Anga­
ben: «Das Beil gehört mir; wir haben vereinbart, dass Heise

das Beil ins Werdhölzli mitnimmt, damit ich es dort bei
Bedarfjederzeit holen könnte».

Rechtsanwalt Vogel orientiert Stadtrat Aeschbacher noch
am gleichen Tag, am 24. Februar 1994, schriftlich über den
Sachverhalt. Seinem Brief legt Vogel das Bestätigungs­
schreiben Pfund bei. Die lächerliche Beil-Geschichte schien
geklärt zu sein.

Heise wird im Dienst eingestellt
Vom 20. Februar 1994 bis 6. März 1994 weilte Hanspeter
Heise mit seiner Familie in den Skiferien. Am 6. März 1994
fanden in Zürich Stadtratwahlen statt. Am Wahlsonntag,
unmittelbar nach Schliessung der Wahlurnen, erhielt Heise
im Auftrag des Stadtingenieur Richard Heierli einen An­
ruf. Heierli zitierte Heise auf den folgenden Montag ins
Tiefbauamt der Stadt Zürich.

An diesem Montagmorgen, dem 7. März 1994 stellte Stadt­
ingenieur Heierli Heise mit sofortiger Wirkung im Dienst
ein. Diese Massnahme erfolge mit grösster Dringlichkeit,
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Herrn
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Sehr geehrter Herr Heise,

0 .. geg"" SIe vor 10 Mona'on eröflhete Disziplinanlerfahren belI.lltt cW AIbei'oklim, in der
StadtentwiiMetuog und insbetondere in der HouptahteilUlllll Betrieb. Eine Normalisierung der
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platz in Ihrem VerantWortWlgsberei~h eine Axt mit einem von Ihnen visierten Zettel mit dem
Worten, "fijr alle Fälle, HH", vorgefunden wonlo. ist E.1iwt sich nicbt mit Sicherheit~
vollziehen" wer die Verantwortung lUr diesen Akt zu übernehmen hat.
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Mil freundlichen Gttl....
Der Sladlingenieor .

,1.1...,_, ....-c, ,

Kopie: -Vor....nd des Bauamtes I
- FrO\l Eis/er, a81Wlll I
- Herrn 1. Wiesmaoo, Leiter StadteolWlLli!etUJl8
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erklärte Heierli. Heise belaste das Arbeitsklima in der
Stadtentwässerung schwer. Eine «Normalisierung der Ver­
hältnisse» habe vor allem auch der Gesamtleiter der Stadt­
entwässerung,]ürg Wiesmann, in den vergangenen Tagen
gefordert. Das war es also: Heise störte die «Normalisierung
der Verhältnisse», obwohl er in den vergangenen zwei Wo­
chen Ferien verbracht hatte. Die Normalisierung welcher
Verhältnisse? Der Organisierten Kriminalität (OK)?

Obschon Heise zuvor noch ohne irgendwelche besondere
Vorkommnisse im Kläranlagebetrieb Werdhölzli gearbei­
tet hatte, forderte Stadtingenieur Heierli den wiederum
verunsicherten Heise auf, seine wichtigsten paar Sachen am
Arbeitsplatz abzuholen und «die A reale der Stadtentwässe­
rung ab sofort nur noch im Einvernehmen mit dem Leiter
Stadtentwässerung zu betreten».

Am Nachmittag des 7. März 1994 begründete Stadtinge­
nieur Heierli die sofortige Diensteinstellung Heises noch
schriftlich. Wider besseres Wissen führte Heierli die drei
Wochen alte Beil-Geschichte ins Feld: «Gravierend ist für
mich die Tatsache, dass am 18. Februar 1994 an Ihrem A r­

beitsplatz eine Axt mit einem von Ihnen visierten Zettel mit
den Worten «Für alle Fälle, HH.» vorgefunden worden ist.
Es lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, wer die Verant­
wortungfür diesen Akt zu übernehmen hat», schrieb Heierli.

Bis heute ist nicht offiziell geklärt, wer genau den Zettel
mit den Worten «Für alle Fälle, HH» aus dem Büroraum
von Angela Ohno stahl und sogar die Stadtpolizei Zürich
darüber orientierte. Unklar ist auch, welche Personen wo
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und auf welche Art die Beil-Geschichte mit dem Hinweis
auf den Fall Tschanun säten. Jedenfalls führte diese Desin­
formation über Heise zum Erfolg - denn mit dieser Ge­
schichte wurde Heise schliesslich eliminiert, wie der Brief
vom Stadtingenieur Heierli beweist. Und eines ist zudem
klar: Die Desinformanten waren diesmal mit grosser
Wahrscheinlichkeit nicht die Geschäftsführer der betrüge­
rischen Firmen, wie etwa Albert Kessler und Konsorten,
sondern sie sitzen im Zürcher Tiefbauamt.

Nur wenige Zeit danach spielte übrigens auch im Zürcher
Polizeiamt ein Beil eine Rolle - allerdings bis heute nicht
mit so tragischem Ausgang: Am Donnerstag, dem 14. April
1994 überreichte nämlich Polizeikommandant Heinz
SteHen Polizeivorstand Robert Neukomm (SP), als Gra­
tulation zu seiner glänzenden Wiederwahl, eine Axt. Falls
er angestauten Ärger loswerden wolle, sei bei der Seepoli­
zei extra ein Scheitstock und genügend Holz vorhanden,
meinte SteHen.

Die Stadt will Heise schützen
Die schriftliche Begründung von Richard Heierli enthielt
jedoch einen weiteren interessanten Satz: «Ich sehe mich

gezwungen, Sie auch zu Ihrem Schutz ab sofort vorsorglich im

Dienst einzustellen... Mit freundlichen GrÜssen. Der Stadtin­

genteur»

Wovor und vor wem wollte Heierli als Chef des städti­
schen Tiefbauamtes Hanspeter Heise schützen? Wer oder
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was bedrohte Heise? Diese Fragen bleibt bis heute ebenfalls
ohne Antwort.

Doch der Gesamtstadtrat von Zürich bestätigte zwei Tage
später die vorsorgliche Diensteinstellung Heises. Der

Stadtrat rechtfertigte diese Massnahme allgemein mit dem
hängigen, bisher ergebnislos verlaufenen Disziplinarver­

fahren gegen Heise; zur Hauptsache aber wie folgt: «Sowohl
der Stadtingenieur als auch der Leiter der Stadtentwässerung

erachten aus Gründen der Sicherheit für Hanspeter Heise

selbst, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtentwäs­
serung und die Kläranlagen sowie für das reibungslose Funk­

tionieren der Kläranlagen die vorsorgliche Diensteinstellung

als unumgänglich».

Der Stadtrat in seinem Beschluss vom 9. März 1994 dann
wörtlich: «Die Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen,

dass innerhalb der Stadtentwässerung Kräfte am Werk sind,

die versuchen, Hanspeter Heise in Misskredit zu bringen».

Hanspeter Heise durfte wieder hoffen: Offenbar verfolg­
ten Verantwortliche der Stadt Zürich eine heisse Spur in
der Klärschlammaffäre und wollten nun ihn, Heise, vor

möglichen Repressionen der hauptverantwortlichen Täter
schützen. Eine Entscheidung, die der Stadtrat eigentlich
über ein Jahr zu spät getroffen hatte. Denn aufgrund der
Aktenlage hätte er erkennen müssen, dass es sich bei der
Zürcher Klärschlammaffäre um einen Fall von OK handelt

und dass Heise, der den Dienstweg nicht eingehalten hatte,
Repressalien ausgesetzt sein würde.
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Disziplinarverfahren eingestellt
Das Aus für Hanspeter Heise kam aber dann doch völlig
überraschend: Eine Woche nach der vorsorglichen Dienst­
einsteIlung Heises stellte Stadtrat Ruedi Aeschbacher das
Disziplinarverfahren gegen Heise ein. Mit Verfügung vom
14. März 1994 hielt Aeschbacher ausdrücklich fest, Heise
könnten keinerlei Verbindungen zu einer Kessler-Firma
nachgewiesen werden. Im Übrigen lägen die Unstimmig­
keiten in der Schlammentsorgung ohnehin mehr als zwei
Jahre zurück, weshalb nicht mehr überprüft werden müs­
se, ob Heise mit diesen Unstimmigkeiten etwas zu tun
habe. Mit anderen Worten: Diejenigen Unstimmigkeiten,
die im Disziplinarverfahren überhaupt abgeklärt worden
waren, belasteten Heise in keiner Weise! Doch dann
Aeschbachers haarsträubende Schlussfolgerung: Weil Hei­
se sowieso weg muss, erübrigen sich weitere Abklärungen.
Stadtrat Ruedi Aeschbacher in seiner Verfügung vom 14.
März 1994 wörtlich: «Nachdem Hanspeter Heise seit 7. März

1994 freigestellt ist und nicht mehr zur Wiederwahl vorge­

schlagen werden soll, rechtfertigt es sich, aufweitere Untersu­

chungen im Rahmen des Disziplinarve1ahrens zu verzichten

und dieses einzustellen». Untersuchungen gegen Heise in
einem anderen Rahmen hatten aber nie stattgefunden!

Nach der angedrohten Nichtwiederwahl Heises gelangte
Rechtsanwalt Ueli Vogel-Etienne am 16. März 1994 noch­
mals brieflich an den Gesamtstadtrat: Vogel-Etienne for­
derte die Stadtregierung erneut auf, bekanntzugeben, wel-
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che Gründe eine Abwahl seines Klienten nach 22 Dienst­

jahren rechtfertigen sollen: «Entwederführt die Stadt Zürich

weiterhin ein Geheimverfahren gegen meinen Klienten, oder

dann kann sie endlich ofJenlegen, was sie dazu veranlasst hat,

meinen Klienten mit der wiederholten Androhung strafrecht­

licher Schritte massiv unter Druck zu setzen, um ihn zur

Aufgabe seiner langjährigen Tätigkeit als Leiter der Kläranla­

gebetriebe Werdhölzli zu bewegen.»

Der Stadtrat beantwortete den Brief des Anwaltes nicht

mehr.

Stadtrat: Flucht nach vorne
Am 16. März 1994 unternahm der Gesamtleiter der Stadt­

entwässerung, Jürg Wiesmann, nochmals einen unbehol­
fenen Versuch, Hanspeter Heise einer Inkorrektheit zu

überführen. Mit zwölftägiger Verspätung warf Wiesmann
Heise vor, er habe am 7. März 1994 heimlich sein Büro in

der Kläranlage Werdhölzli aufgesucht: «Bei einer nochma­

ligen Missachtung der Anweisungen des Stadtingenieurs sind

wir gezwungen, entsprechende Konsequenzen zu ziehen».

Stadtingenieur Richard Heierli hatte Hanspeter Heise am

Morgen des 7. März 1994 die vorsorgliche DiensteinsteI­

lung eröffnet und Heise gleichzeitig aufgefordert, seine

Sachen am Arbeitsplatz zusammenzupacken. Pflichtbe­
wusst tat Heise wie geheissen und holte in seinem Büro

persönliche Effekten, insbesondere Medikamente, ab.

Selbst diese befohlene Begebenheit benützte nun Gesamt-
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leiter Wiesmann dazu, um Heise zu diskreditieren. Heise
musste weg, dafür war jedes Mittel recht!

Am 23. März 1994 lag der Beschluss des Stadtrates von
Zürich zur Abwahl Heises auf dem Tisch. Der Stadtrat von
Zürich ergriff die Flucht nach vorne und behauptete - «auf
Antrag des Bauvorstandes 1», Ruedi Aeschbacher - Heise
habe seine Abwahl selber verschuldet. Zur Begründung der
Abwahl drehte der Stadtrat argumentatorische Pirouetten.
Die Hauptvorwürfe gegen Heise ergäben sich aus dem
Revisionsbericht der städtischen Finanzkontrolle vom 29.
Dezember 1993, begann der Stadtrat seine Erwägungen:
«lu diesen Vorwürfen konnte Heise bis heute aber keine

Stellung nehmen». Das spiele jedoch keine Rolle. Denn:
«Die Nichtwiederwahl H eises stützt sich allein aufFeststellun­

gen, die sich im Verlaufe des Disziplinarverfahrens ergeben
haben». Doch ausgerechnet dieses Disziplinarverfahren
hatte ja keinen einzigen erhärteten Vorwurf gegen Heise
zu Tage gefördert; deshalb war das Disziplinarverfahren ja
nach einer einmaligen Befragung Heises ohne irgendwel­
che weitere Abklärungen eingestellt worden. Unseriösität
pur!

Womit sollte denn Heise seine Abwahl selber verschuldet
haben? Der Stadtrat griff zu pauschalen Vorwürfen eines
Arbeitgebers, die in der Arbeitsrechtspraxis immer wieder
dazu herhalten müssen, um die Entlassung unbequemer
Arbeitnehmer zu rechtfertigen: Heise habe Pflichten ver­
letzt, Kompetenzen überschritten, Untergebene zu wenig
überwacht und Vorgesetzte zuwenig orientiert: «Damit ist
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Gemäss StadtratsbeschluS6 No, 826 vom 23. März 1994 werden Sie im Sinne von Artikel 35 de~

Persomllrechtes fur die am 1. September 1994 beginnende Amtsdauer J994/98- nicht wiederge~
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(J. Wiesmann
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die Vertrauenswürdigkeit von Hanspeter Heise in bezug auf

die ErfüLLung seiner Dienstpflichten grundlegend erschüttert,

was seine Nichtwiederwahl nahelegt und rechtfertigt. Sie ist
als nicht unverschuldet zu qualifizieren».

Heise gelangt an den Bezirksrat
Beamte der Stadt Zürich besitzen jeweils nach Ablauf einer
Amtsdauer kein Recht auf Wiederwahl. Die Wiederwahl
eines Beamten liegt - auch nach vielen Dienstjahren - im
Ermessen der Wahlbehörde. Im Falle Heises lag die Wie­
derwahl im Ermessen des Gesamtstadtrates. Darum der
Hinweis im Abwahl-Beschluss vom 23. März 1994: «Gegen
die Nichtwiederwahl kann kein ordentliches Rechtsmittel
ergriffen werden. Möglich ist hingegen eine aufsichtsrechtliche
Beschwerde beim Bezirksrat».

Hanspeter Heise und sein Anwalt entschlossen sich, den
Bezirksrat Zürich anzurufen. Denn soviel stand damals
fest: Heise hatte mehr als 22 Jahre lang klaglos und mit
grossem Einsatz für die Zürcher Stadtentwässerung gear­
beitet. 1992 hatte Heise, zusammen mit seiner kaufmänni­
schen Assistentin Angela ühno, den Klärschlammskandal
aufgedeckt, trotz vertuschender Manöver ihrer Vorgesetz­
ten. Im Sog dieses Klärschlammskandals hatte Stadtrat
Ruedi Aeschbacher gegen Hanspeter Heise - ausgerechnet
und nur gegen Hanspeter Heise! - ein Disziplinarverfahren
eröffnet. Dieses Disziplinarverfahren war nach einer ein­
maligen Befragung Heises und nach elfmonatiger Dauer
wieder eingestellt worden.
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Diejenigen Vorwürfe, die der Stadtrat in seinem Abwahl­

Beschluss erhob, waren Heise nie als zusammenfassende

Erkenntnisse des Disziplinarverfahrens vorgehalten wor­

den. Und die Vorwürfe der Vorgesetzen Richard Heierli

und Jürg Wiesmann, Heise habe an seinem Arbeitsplatz

ein Beil bereitgelegt, und er habe heimlich sein Büro aufge­
sucht, hatten sich als peinliche Diskreditierungsversuche

herausgestellt.

Dass der Trouble-Shooter Gottfried Andrist bereits im

November 1993 einen geheimen Schlussbericht über den

Klärschlammskandal erstellt hatte, wusste Heise damals
noch nicht. Dieser Schlussbericht entlastet Heise und for­

dert eine Klärung der Verantwortung auf allen Stufen der

Stadtverwaltung. Heise wusste auch noch nicht, dass be­
reits damals die dringende Frage im Raum stand, weshalb

denn die städtische Finanzkontrolle die finanziellen Un­

stimmigkeiten bei der Klärschlammentsorgung jahrelang
nicht bemerkt hatte. Hatte die Finanzkontrolle geschlafen?

Oder fehlte ihr das Interesse am Einschreiten? Immerhin

hatte der geheime Schlussbericht Andrist ergeben, dass die
Stadt Zürich auch durch die Machenschaften der Mühle

Steinmaur AG zu finanziellem Schaden gekommen war.

Und im Stadtrat von Zürich sass ein Ex-Verwaltungsrat der

Mühle Steinmaur AG: Hans Wehrli. Hat Stadtrat Wehrli

der Abwahl Heises etwa auch zugestimmt oder sich der

Stimme enthalten?

Am 25. April 1994 schickte Rechtsanwalt Ueli Vogel-Eti­

enne die Aufsichtsbeschwerde seines Klienten Heise an
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den Bezirksrat Zürich ab. Im Zeitpunkt der Drucklegung
dieses Buches steht der Entscheid des Bezirksrates noch aus.

167



011ne Ohno

Arbeit unerwünscht
Als Ende der Achtzigerjahre die Entsorgung des Zürcher
Klärschlamms immer schwieriger und umfassender wurde,
forderte Hanspeter Heise energisch ein erweitertes Con­
trolling. Doch Heise musste erheblichen Widerstand seiner
Vorgesetzten Hans-Rudolf Steiner und Jürg Wiesmann
überwinden, bis er anfangs 1990 die Stelle einer kaufmän­
nischen Beamtin ausschreiben durfte. Angela Ohno, die
bisher als Kripobeamtin der Stadtpolizei Zürich gearbeitet
hatte, meldete sich und erhielt die Stelle. Gemäss abgespro­
chener Stellenbeschreibung mit der Leiterin des Personal­
dienstes der Stadtentwässerung, Marlene Saner, hätte Ohno
folgende Aufgaben übernehmen sollen:

> Die Überwachung der Verträge mit Entsorgungsfirmen

> Die stichprobenweise Überprüfung der Entsorgungs-
nachweise über die aus der Kläranlage zu entsorgenden

Stoffe

Genau diese Aufgaben fanden auch Eingang ins erste
Pflichtenheft der neuen Mitarbeiterin Angela Ohno. Doch
Heises Vorgesetzter, Betriebsleiter Hans-Rudolf Steiner,
verweigerte die Unterzeichnung des Pflichtenheftes. Stei­
ner beharrte darauf, dass alle Controlling-Aufgaben aus
Ohnos Pflichtenheft gestrichen würden, obwohl Ohno
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unter anderem auch für solche Aufgaben gesucht und

angestellt worden war. Während fast zwei Jahren wies
Steiner insgesamt sieben, immer wieder neu abgefasste,
Pflichtenhefte zurück, bis er schliesslich die achte Version,
ohne Controlling, unterschrieb.

Inzwischen hatte Angela Ohno mit Ihrer Arbeit selbstver­

ständlich längst begonnen. Am 25. Juli 1991 - Steiner hatte
Ohnos Pflichtenheft noch immer nicht genehmigt - unter­
zeichnete Stadtingenieur Richard Heierli den folgenden
Bericht über Angela Ohno:

«Frau Ohno ist in der Abteilung Kläranlagenbetriebe als

kaufmännische Assistentin des Abteilungsleiters tätig. Sie ist

zuständig ... für die Kontrolle der Betriebsaufwendungen und

die Überwachung des Budgets. Frau Ohno erfüllt ihre Aufga­

ben mit sehr viel Initiative und Eigendynamik. Sie ist zuver­

lässig, pflichtbewusst und speditiv. Frau Ohno erfüllt die

Bedingungen für eine Beförderung.»

Dank Angela Ohnos initiativem und pflichtbewusstem
Einsatz gelang im Februar 1992 der Nachweis, dass die
Mühle Steinmaur AG Klärschlamm aus der Stadtentwässe­
rung auf vertragswidrige Art und Weise entsorgte, was in
den Augen der ehemaligen Polizeibeamtin Ohno nichts
anderes als Betrug war. Trotz anhaltenden Widerstandes
war der neuen Mitarbeiterin eine erfolgreiche interne Kon­
trolle gelungen. Darüber waren Heises und Ohnos Vorge­
setzte Steiner und Wiesmann keinesfalls begeistert. Wies­

mann hielt einen Bericht des Kläranlageleiters Heise an
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Stadtrat Ruedi Aeschbacher über die dubiosen Machen­
schaften der Mühle Steinmaur AG vorsätzlich zurück.

Im Oktober 1992 orientierte Hanspeter Heise den Stadtrat
auf direktem Weg über das vertragswidrige Verhalten der
Mühle Steinmaur AG sowie über weitere, zwischenzeit­
lich gewonnene Verdachtsmomente gegenüber Mitarbei­

ter der Stadtentwässerung. Stadtrat Aeschbacher erstattete
umgehend Strafanzeige an die Bezirksanwaltschaft Zürich.

Deren Untersuchungen sind heute, zwei Jahre später, noch
nicht abgeschlossen.

Kriminalpolizei!
Aufgrund der Strafanzeige des Bauvorstandes erhielt die
Kläranlage Werdhölzli am 16. Dezember 1992 Besuch von
der Zürcher Kriminalpolizei. Und von diesem Moment an
begegneten Hans-Rudolf Steiner und Jürg Wiesmann
der pflichtbewussten Angela Ohno mit offenem Hass.
Wiesmann hatte vergeblich versucht, Unstimmigkeiten in
der Schlammentsorgung zu vertuschen und nach aussen
hin den Schein eines Musterbetriebes zu wahren. Doch
durch die Klärschlammaffäre war Wiesmanns Stadtentwäs­
serung nun in ein schiefes Licht geraten. Und daran waren
Ohno und auch Heise schuld.

In den darauf folgenden Monaten liess Wiesmann, sowohl

Ohno wie auch Heise, seine ganze Verachtung deutlich
spüren: Wiederholt betitelte Wiesmann seine beiden Mit­
arbeiter als «Schweizermacher» - so hiess ein Film über
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Einbürgerungsbeamte, die Bürgerinnen und Bürger bespit­
zelten. Dazu rügte Wiesmann die ehemalige Polizeibeam­
tin Ohno wegen «polizeilichen Denkens», und er warnte
sie nachdrücklich vor weiterer Kontrolltätigkeit: «Ist ja
schon gut, dass Sie die Unstimmigkeiten bemerkt und weiter­

geleitet haben. Schauen sie nun aber nicht mehr weiter!»,
befahl Wiesmann.

o hno wird schikaniert
Weder Angela Ohno, noch Hanspeter Heise liessen sich
aber von Jürg Wiesmann einschüchtern. Die Arbeit hatte
für die beiden Beamten Vorrang. Doch nach der Verhaf­
tung der korrupten Mitarbeiter Rene Oschwald und Edu­
ard Fleischer und nach der Sperrung zweifelhafter Entsor­
gungswege gestaltete sich diese Arbeit nicht einfacher.
Heise entwarf eine Entsorgungs-Notvariante. Nach dieser
Variante konnte die Stadtentwässerung ihren entwässerten
Schlamm ohne Bedenken nur noch nach Avignon (F)
abführen. Doch der Abnehmer in Avignon forderte finan­
zielle Zugeständnisse. Andernfalls drohte ein Abnah­
mestop. Hanspeter Heise erkrankte. Angela Ohno stand
allein im Kläranlagebetrieb und hätte im Wissen um die
täglich anfallenden Tonnen Klärschlamm einen Entscheid
fällen sollen. Hans-Rudolf Steiner und Wiesmann blieben
unerreichbar. Verzweifelt wandte sich Ohno an den Juri­
sten des Tiefbauamtes: Rolf Oggier. Dieser erkannte so­
fort die Situation und berief, zusammen mit Ohno, eine
Notsitzung auf den 21. Januar 1993 ein.
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Als Wiesmann und Hans-Rudolf Steiner von dieser Not­
sitzung erfuhren, konnten sie ihre Wut über Angela Ohno
kaum noch im Zaume halten. Steiner schimpfte, weil er
den Sitzungstag nicht hatte mitbestimmen können. Wies­
mann rügte Ohno dafür, dass sie eine Schlammentsorgung
nach Avignon überhaupt in Erwägung gezogen hatte.
Wiesmann wollte den Klärschlamm nach wie vor zweifel­
haften inländischen Firmen abgeben, gegen die bereits
polizeiliche Ermittlungen liefen. Als Ohno ihre Bedenken
äusserte, herrschte Wiesmann die Beamtin an: «Ach, gehen
Sie doch endlich wieder zur Polizei!»

Von diesem Tag an lief ein richtiggehender Kleinkrieg
gegen Ange1a Ohno, den hauptsächlich Hans-Rudolf Stei­
ner führte. Steiner beschäftigte Ohno beispielsweise mit
sinnlosen Kleinarbeiten: So musste Ohno Mäppchen-Ab­
lagen aufheben und statt dessen Ordner anlegen. Er liess
sie zahllose Statistiken und Datenblätter erstellen und setz­
te zeitliche Vorgaben für die Arbeitserledigung, die un­
möglich zu erfüllen waren. Und er fragte Ohno zynisch:
«Was tun Sie eigentlich von morgens bis abends? Soll ich an
Stelle von Ihnen eine Hilfskraft beauftragen?» Steiners Bemü­
hen, Ohno aus dem Betrieb zu ekeln, war offensichtlich.
Doch es kam alles noch bunter: Ende Mai 1993 forderte
Steiner Ohno auf, darum zu ersuchen, dass sie fortan nicht
mehr als Stellvertreterin seiner Sekretärin arbeiten müsse.
Ohno verstand Steiners Ansinnen nicht; sie hatte ab 1992
gar keine derartigen Stellvertretungsarbeiten mehr ausge­
führt. Doch dem Frieden zuliebe verfasste sie das ge­

wünschte Gesuch. Und genau darauf hatte Steiner gewar-
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tet. Am 15. Juni 1993 beantwortete er Ohnos «Gesuch» mit
folgenden Worten:

«Da die mit Ihnen gemachten Erfahrungen in den letzten

Monaten zeigen, dass Sie ihr Aufgabengebiet als Stellvertrete­
rin meiner Sachbearbeiterin nicht zu unserer Zufriedenheit
erfüllten, entheben wir Sie per sofort dieser Aufgabe. Wir

behalten uns vor, eine Überprüfung Ihres dadurch reduzierten

Aufgabengebietes und eineAnpassung der Stellenbeschreibung

vorzunehmen. »

Eine Beförderung komme unter diesen Umständen natür­
lich nicht mehr in Frage, erklärte Steiner. Das wollte sich
ohno nicht gefallen lassen. Auf Befehl Steiners hatte sie ein
sinnloses Gesuch verfassen müssen, das Steiner nur dazu

diente, um Ohno zu diskreditieren. Ohno wandte sich an
den nächsthöheren Vorgesetzten Jürg Wiesmann: Doch
der warf ihr unverblümt an den Kopf: «Sie sind doch die

suspekteste Person in der ganzen Schlammaffäre!»

Das seltsame Verhalten der Vorgesetzten gegenüber Ange­
la Ohno blieb auch der Leiterin des Personaldienstes, Mar­
lene Saner, nicht verborgen. Am 25. August 1993 attestier­
te Marlene Saner dem Kläranlagenleiter Hanspeter Heise,
er habe mit der Anstellung Ohnos für den Aufbau eines
internen Controllings «einen guten Riecher gehabt». Nur:
«Qhno hätte das Controlling auch gegen den Willen von

Steiner durchführen sollen», bedauerte Saner.

Was konnte Ohno tun? Ihr blieb nur der Gang zum

nächsten Vorgesetzten, den Stadtingenieur. Ende April
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1993 orientierte Angela Ohno Riehard Heierli schriftlich

und auch mündlich über die laufenden Schikanen und

Beschimpfungen, die sie über sich ergehen lassen musste.

Doch Heierli bedauerte: Vor Abschluss irgendeines Ver­

fahrens könne er nichts unternehmen. Am 25. August 1993

wandte sich Ohno verzweifelt an Stadtrat Ruedi Aesehba­
eher:

«Wie Sie wissen, werde ich seit Ihrer Anzeige an die Bezirks­

anwaltschaft von meinen Vorgesetzten diffamiert und despek­

tierlich behandelt... Im Mittelalter wurden die Überbringer

der schlechten Nachricht geköpft. Alle Anzeichen sprechen

dafür, dass dies 1993 in Ihrem Amt geschehen soll...»

Stadtrat Aeschbacher bedankte sich höflich für Ohnos

Schreiben und teilte ihr am 1. September 1993 mit:

«Sie schlagen eine Aussprache zur Klärung des Sachverhaltes

und zur Bereinigung der Differenzen vor. Ich begrüsse diesen

Vorschlag, kann ihn aber nicht selbst in die Tat umsetzen, weil

ich ab morgen für zweieinhalb Wochen im Militärdienst bin.

Ich habe Ihren Briefan den Stadtingenieur weitergeleitet, mit
der Bitte, dass er die Aussprachen und die nötigen Abklärun­

gen veranlasst.»

Doch der hochbezahlte Stadtingenieur Richard Heierli

hatte keine Lust, sich weiterhin mit einer selbstbewussten

Beamtin herumzuschlagen. Er bat seinerseits den Stadtent­

wässerungs-Leiter Jürg Wiesmann, die Angelegenheit zu

klären. Und damit blieb alles beim alten.
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Der KVZ greift ein
Als kaufmännische Beamtin des Tiefbauamtes war Angela
Ohno bereits vor geraumer Zeit dem Kaufmännischen
Verband Zürich (KVZ) beigetreten. Nach weiteren Schi­
kanen bat Angela Ohno anfangs 1994 den Arbeitnehmer­
verband um Hilfe. Am 13. Januar 1994 orientierte sie den
Leiter der Abteilung Berufspolitik, Fredy Aeberli, über
die ihr widerfahrenen Schikanen. Aeberli zeigte sich ent­
setzt. Mit Brief vom 20. Januar 1994 appellierte Aeberli
namens des Kaufmännischen Verbandes an Stadtrat Ruedi
Aeschbacher:

«Es liefein täglicher Kleinkrieg mit entsprechenden Schikanen

gegen Frau Ohno ab, der sie an den Rand der Verzweiflung

brachte. Es handelt sich unseres Erachtens um einen typischen

Fall von «Mobbing», jene Form des Psychoterrors also, der

mittels Sticheleien, Intrigen und Provokationen über längere

Zeit eine Person «fertig» macht. Als Personalverband der

Angestellten ersuchen wir Sie, sehr geehrter Herr Stadtrat,

dringend, dieser Angelegenheit durch entsprechende Sofort­

massnahmen die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken.

Wir erwarten eine seriöse A bklärung durch unbefangene Per­

sonen und ein unverzügliches Gespräch im Beisein von Frau

Ohno... »

Stadtrat Aeschbacher beantwortete Aeberlis Brief post­
wendend mit dem Hinweis, dass die Stadtentwässerung
von Stadtingenieur Richard Heierli geleitet werde. Und
der wisse von nichts. Heierli werde sich nun aber selber
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einschalten und die Angelegenheit auf Dienstchefstufe be­
handeln. Aeschbacher weiter:

«Es versteht sich von selbst, dass weder Prof Heierli noch ich

irgendwelche Form von Sticheleien oder gar Psychoterror

gegenüber Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern dulden. Ich
bitte Sie aber um Verständnis dafür, dass Ihr Anliegen stufen­

gerecht behandelt werden muss. Prof Heierli bietet jede Ge­

währfür die von Ihnen angesprochene Unparteilichkeit. Mein
Einschreiten wäre erst angezeigt, wenn sich schwerwiegende
Vorbehalte im Laufe der weiteren Bemühungen gegenüber

dem Stadtingenieur ergeben sollten». Doch das, schloss
Aeschbacher, könne er sich wirklich «kaum vorstellen».

Am 22. Februar 1994 empfingen Stadtingenieur Heierli
und Rechtskonsulent Rolf Oggier im Amtshaus V am
Zürcher Werdmühleplatz Angela Ohno und Fredy Aeber­

li zu einer Aussprache. Angela Ohno beschwerte sich
einmal mehr über Schikanen Ihrer Vorgesetzen Hans-Ru­
dolf Steiner und Jürg Wiesmann, wie sie dies bereits in
früheren Besprechungen getan hatte. Auch wies Ohno den
Stadtingenieur erneut darauf hin, dass gravierende Unstim­
migkeiten in der Klärschlammaffäre noch nicht untersucht
worden seien. Heierli gab sich reserviert. Ohnos Vorwürfe
gegenüber Steiner und Wiesmann seien für ihn neu; er
werde sich das weitere Vorgehen überlegen.

Was Angela Ohno am 22. Februar 1994 noch nicht wusste:
Nur zwei Arbeitstage zuvor hatten die Vorgesetzten Stei­
ner und Wiesmann ein Beil am Arbeitsplatz von Hanspeter
Heise zum Anlass genommen, um dem Stadtingenieur die
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sofortige vorsorgliche DiensteinsteIlung Heises zu beantra­
gen. Heierli verfügte diese sofortige DiensteinsteIlung am
7. März 1994 «zum Schutze Heises».

Trotzdem versetzt und kaltgestellt
Am 23. März 1994 hatte der Stadtrat von Zürich die
Abwahl des Leiters der Kläranlagebetriebe Werdhölzli,
Hanspeter Heise, beschlossen. Eine knappe Woche später,
am 28. März 1994, stellte Stadtingenieur Richard Heierli
auch die kaufmännische Assistentin Angela Ohno kalt:
«Ich sehe mich veranlasst, Ihre Versetzung aufden 2. Mai 1994

in das Sekretariat Werkstattbetriebe des Strasseninspektorates

anzuordnen. »

Weshalb diese Versetzung? Ohnos Vorwürfe an die Adres­
se ihrer Vorgesetzten Hans-Rudolf Steiner und Jürg
Wiesmann seien völlig unbegründet, schrieb Heierli. Dar­
um müsse er Angela Ohno mitteilen: «Eine Weiterbeschäf

tigung an Ihrem bisherigen Arbeitsplatz ist aufgrund des

tiefgreifend gestörten Vertrauensverhältnisses zu den erwähn­

ten Vorgesetzen nicht mehr vertretbar...» Gleichzeitig mit
der Versetzung verfügte Stadtrat Ruedi Aeschbacher - auf
Wunsch Heierlis - die sofortige DiensteinsteIlung Ohnos.
Diese DiensteinsteIlung liege «im wohlverstandenen Inter­

esse der Beteiligten». Denn das Tiefbauamt müsse «leider

davon ausgehen, dass Frau Ohno die vorgesehene Versetzung

in das Sekretariat Werkstattbetriebe des Strasseninspektorates

nicht akzeptieren wird. .. »
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Nein, Angela Ohno akzeptierte nicht! Noch am 10. Januar
1994 hatte der Gesamtleiter der Kläranlagebetriebe Werd­
hölzli, Jürg Wiesmann, an einer Besprechung im «Klär­
stübli», einem Sitzungszimmer der Kläranlage Werdhölzli,
versichert, am Arbeitseinsatz seiner Mitarbeiterin Ohno
gebe es überhaupt nichts auszusetzen. Diese Äusserung
wurde protokollarisch festgehalten. Jahrelang war zudem
Angela Ohno von ihren Vorgesetzten für ihren grossen
Einsatz gelobt worden, wie Geburtstags- und Neujahrskar­
ten belegen. Und nun sollte plötzlich Angela Ohno das
Klima in der Stadtentwässerung nachhaltig vergiftet ha­
ben?

Einen Tag nach Erhalt der Versetzungs- und der Dienstein­
stellungsverfügung forderte Angela Ohno Stadtrat Ruedi
Aeschbacher auf, ihr Verhalten disziplinarisch zu untersu­
chen. Aeschbacher antwortete schlau mit juristischer Ab­

geklärtheit:

«Als A rbeitnehmerin im öffentlichen Dienst ... können Sie die

Einleitung eines Disziplinarve1ahrens gegen sich selber bean­
tragen. Diese Möglichkeit der Verfahrenseinleitung wirdheute

auch ohne besondere gesetzliche Grundlage allgemein aner­

kannt, um dem Arbeitnehmer Gelegenheit zu geben, sich
durch ein Verfahren vom Vorwurf der Dienstpflichtverlet­

zung zu entlasten.»

Indes: Da niemand Angela Ohno eine Dienstpflichtverlet­
zung vorwerfe, sei «folgerichtig» auch kein Disziplinarver­
fahren durchzuführen:
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«A rtikel24 des Personalrechtes sieht die Versetzung in begrün­

deten Fällen vor, ohne sie an bestimmte tatsächliche Voraus­

setzungen zu knüpfen... Ihre Versetzung steht nicht im Zusam­

menhang mit Disziplinarfehlern.»

Angela Ohno verstand die Welt der Stadtentwässerung
nicht mehr: Ihre Vorgesetzten lobten sie, Stadtrat Ruedi
Aeschbacher warf ihr keinerlei Dienstpflichtverletzung
vor, doch ihr Verbleiben am angestammten Arbeitsplatz
war nicht mehr vertretbar. Hatte Angela Ohno also doch
zu kritische Fragen gestellt? Hatte sie Hanspeter Heise zu
loyal unterstützt?

Ohno erhebt Einsprache
N ach dem Willen des Stadtingenieurs Richard Heierli
hätte Angela Ohno am 2. Mai 1994 eine neue Stelle im
Strasseninspektorat der Stadt Zürich antreten sollen. Das
Strasseninspektorat untersteht, genau wie das Tiefbauamt,
Stadtingenieur Heierli. Doch Angela Ohno wollte nicht
länger unter einem Vorgesetzten arbeiten, der keinen An­
lass sah, die Vorkommnisse in der Stadtentwässerung wei­
ter zu untersuchen - obwohl er Stadtrat Ruedi Aeschba­
eher im Oktober 1992 auf Antrag Hanspeter Heises selber
berichtet hatte, in der Schlammentsorgung mische die Ma­

fia mit!

Angela Ohno blieb nur noch der Rechtsweg offen. Am 7.
April 1994 wandte sich Ohno an Heises Anwalt Deli
Vogel-Etienne. Dieser erhob am 18. April 1994 Einspra-
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che gegen die Versetzungsverfügung des Stadtingenieurs.

Die Einsprache ging an die in der Zwischenzeit neu gewählte
Vorsteherin des Bauamtes I, Stadträtin Kathrin Martelli,

Mitglied der Freisinnig Demokratischen Partei (FDP).

Nachdem Martellis Vorgänger, Ruedi Aeschbacher, bisher
nur ein Disziplinarverfahren gegen Hanspeter Heise einge­

leitet hatte, das bereits wieder eingestellt worden war, und
nachdem Aeschbacher die Einleitung eines Disziplinarver­

fahrens gegen Ohno abgelehnt hatte, verlangte Rechtsan­
walt Vogel-Etienne konsequenterweise die Einleitung ei­
nes Disziplinarverfahrens gegen die Vorgesetzten Hans­

Rudolf Steiner, Jürg Wiesmann und Stadtingenieur Ri­

chard Heierli. In seiner Einsprache legte Vogel-Etienne
einmal mehr dar, wie Steiner und Wiesmann den Aufbau

eines erweiterten Controllings in der Stadtentwässerung

jahrelang verhindert hätten und wie die beiden Vorgesetz­
ten bestrebt gewesen wären, die Machenschaften der Müh­
le Steinmaur AG zu vertuschen. Vogel-Etienne erinnerte
daran, wie Wiesmann und Heierli versucht hätten, Hans­

peter Heise mit einer lächerlichen Beil-Geschichte zu dis­

kreditieren, und wie sich Heierli zum haltlosen Vorwurf
verstiegen hätte, die bei der Stadtentwässerung Zürich in
einer 80-Prozentstelle angestellte Angela Ohno leiste für

einen Grosskonzern unerlaubte Schwarzarbeit. Noch am

30. März 1994 hatte der Generaldirektor dieser Firma bei
Stadtrat Aeschbacher schriftlich dagegen protestiert, dass

«der Stadtingenieur nachweislich unwahre Aussagen über
Frau Ohno» verbreite.
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Rechtsanwalt Vogel-Etienne war davon überzeugt, dass die
neugewählte Vorsteherin des Bauamtes I unwahre Aussa­
gen ihres Stadtingenieur und dubiose «Kräfte» im Tief­
bauamt nicht dulden würde. Kathrin Martelli würde nun
endlich Licht in die Klärschlammaffäre bringen wollen.
Doch Vogel-Etienne sollte sich täuschen.

Martelli verpasst Chance
Angela Ohnos Einsprache vom 18. Apri11994 gegen die
Versetzungsverfügung des Stadtingenieurs umfasste dreis­
sig Seiten. Bereits am 26. Mai 1994 schmetterte Kathrin
Martelli die Einsprache mit zweieinhalbseitiger Begrün­
dung ab. Martelli stellte sich vorbehaltlos hinter alle Schrit­
te ihres Amtsvorgängers und des Stadtingenieurs. Zudem
erklärte Martelli, Ohno habe die ganze Stadtentwässerung
mit der Forderung nach einem internen Controlling ge­
nervt:

«Offensichtlich hat sich Angela Ohno aufdie Aufnahme der
Controlling-Funktion in ihr Pflichtenheft geradezu verbis­
sen... Dass solche Hartnäckigkeit nicht zu einem gutenA rbeits­

klima beigetragen hat, liegt aufder Hand. Zu bemerken ist
auch, dass grundsätzlich die Vorgesetzten den Untergebenen

die Pflichten vorschreiben und nicht umgekehrt."

Erstaunlicherweise vertrat mittlerweile selbst der Gesamt­
leiter der Stadtentwässerung, Jürg Wiesmann, die Auffas­
sung, dass eine professionelle KontrollsteIle den Klär­
schlammskandal verhindert hätte. In einem privatwirt-
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schaftlichen Betrieb von der Grösse der Stadtentwässerung
wäre längst ein internes Controlling aufgebaut worden,
kam Wiesmann in einem Bericht zur Einsicht. Und nun
massregelte Martelli ausgerechnet diejenige kaufmännische
Angestellte, die - zusammen mit Hanspeter Heise - «hart­
näckig» ein Controlling gefordert hatte.

Richard Heierli habe den «einzig richtigen Entscheid» ge­
troffen, erklärte Stadträtin Martelli. Und an die Adresse
Ohnos bemerkte sie zynisch: «Es macht im übrigen auch

Mühe zu verstehen, weshalbA ngela Ohno nicht eigentlichfroh

über den Entscheid des Stadtingenieurs ist, nachdem der Füh·

rungsstil ihrer Vorgesetzten - wie sie wiederholt ausführte - ihr

nur Mühe bereitete».

Damit verpasste die neue Stadträtin Kathrin Martelli die
Chance, das Tiefbauamt und die Stadtentwässerung unbe­
fangen unter die Lupe zu nehmen und wo nötig auszumi­
sten. Schlimmer noch: Kathrin Martelli deckte ein langes,
aktenkundiges Mobbing gegen Angela Ohno. Und unter
solchen Umständen hätte nun Angela Ohno ihre Arbeit
unter der Oberaufsicht des Stadtingenieurs Richard Heierli
im Strassenbauinspektorat aufnehmen sollen - und zwar
«am nächstfolgenden Arbeitstag», wie Stadträtin Martelli

verlangte.

Ohnos Kräfte am Ende
Angela Ohnos Angst nach den Stadtratwahlen, Stadtrat
Hans Wehrli könnte eventuell das Amt des abgewählten
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Ruedi Aeschbacher übernehmen, zeigte sich nach der
Ämterzuteilung als unbegründet. Ihre Hoffnungen in die
dynamische, neugewählte Stadträtin Kathrin Martelli wa­
ren sehr gross. Nach Erhalt des negativen Einspracheent­
scheides vom 26. Mai 1994 brach Angela Ohno jedoch
gesundheitlich zusammen.

Ihr Hausarzt Andreas Bückert verbot ihr die Arbeitsauf­
nahme im Strasseninspektorat: ((Die Arbeitsunfähigkeit

wird solange bestehen bleiben, bis ein für die Gesundheit der

Patientin stimmender Arbeitsplatz gefunden worden ist»,

warnte Bückert. Das städtische Tiefbauamt, diesmal in
Form des Personalchefs, handelte blitzartig: Es forderte
Angela Ohno brieflich auf, sich am 7. Juni 1994 zum
städtischen Vertrauensarzt Gondini Fravi zu begeben.
Jedoch: Das städtische Charge-Schreiben erreichte Ohno
erst, als der Arzttermin bereits verstrichen war. Sofort
benützte der Stadtingenieur Richard Heierli höchstper­
sönlich diese Panne der Stadtverwaltung, um Angela Ohno
erneut in haltloser Weise zu rügen:

((Mit Befremden haben wirfestgestellt, das Sie unserer Auffor­

derung keine Folge geleistet haben ... Wir weisen Sie ausdrück­

lich daraufhin, dass Sie nach wie vor Ihre personalrechtliche

Dienstpflicht zu respektieren haben.»

Nun platzte auch Rechtsanwalt Ueli Vogel-Etienne der
Kragen. Am 10. Juni 1994 hielt er gegenüber dem Perso­
nalchef des Tiefbauamtes und gegenüber Stadträtin Kath­
rin Martelli fest:
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«Sie haben den A rzttermin bei Herrn Dr. G. Fravi derart

kurzfristig angesetzt, dass Sie beim Versand Ihres Briefes damit
rechnen mussten, dass dieser Brief Frau Ohno nicht mehr
rechtzeitig erreichen würde. Dies hindert Sie freilich nicht
daran, meiner Klientin nun zu unterstellen, sie hätte Ihrer
Einladung zu einem vertrauensärztlichen Untersuch keine
Folge geleistet... Ihr Vorgehen im Zusammenhang mit der
geforderten vertrauensärztlichen Untersuchung macht ein­
mal mehr deutlich, wie Sie mit meiner Klientin verfahren...
Ich werde nicht zulassen, dass Sie meiner Klientin weiterhin

an den Haaren herbeigezogene Vorwürfe unterbreiten.»

Nach einigen Tagen erhielt Rechtsanwalt Vogel-Etienne
einen Anruf aus dem Tiefbauamt: Selbstverständlich dürfe
Angela Ohno aus einer Liste der Vertrauensärztinnen und
-ärzte der Stadt Zürich einen Vertrauensarzt auswählen,
erklärte Rechtskonsulent Rolf Oggier mit sanfter Stimme.
Daraufhin müsse dann ein passender Untersuchungster­
min vereinbart werden.

Angela Ohno entschied sich für die städtische Vertrauens­

ärztin Franziska Bammatter. Am 11. Juli 1994 lag der
Untersuchungsbericht dieser Vertrauensärztin vor. Fran­
ziska Bammatter schrieb Angela Ohno gleich für ein halbes
Jahr krank. In ihrem Untersuchungsbericht erklärte die
Ärztin, ihrer Patientin sei eine Wiederaufnahme der Arbeit
im Tiefbauamt nur «unter neuen, neutralen Vorgesetzten
zumutbar». Mit anderen Worten: Selbst nach Auffassung
der städtischen Vertrauensärztin verhalten sich Ohnos
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Vorgesetzte - Steiner, Wiesmann und Heierli - nicht «neu­

tral»!

Am 16. Juni 1994liess Angela Ohno durch ihren Anwalt
beim Bezirksrat Zürich Aufsichtsbeschwerde gegen ihre
Versetzung ins Strasseninspektorat erheben. Das anhalten­
de Mobbing gegen Angela Ohno würde nun auch der
Bezirksrat nicht mehr übersehen können.
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Medien stellen Fragen

Stadtratwahlen: abgewählt
Am Sonntag, 6. März 1994, musste Hanspeter Heise durch

ein Telefonat von seiner bevorstehenden DiensteinsteIlung

Kenntnis nehmen. An diesem Sonntag erfuhr aber auch
noch ein anderer davon, dass er seinen Dienst zu quittieren

hätte: Stadtrat Ruedi Aeschbacher. Die Stadtzürcher
Wählerinnen und Wähler schickten zwei Frauen, Monika

Stocker (GP) und Kathrin Martelli (FDP) in den Stadtrat

und verdrängten damit Ruedi Aeschbacher aus der Stadt­

regierung.

Aeschbachers Abwahl kam eher unerwartet - am unerwar­

tetsten wohl für ihn selber. Seit 16 Jahren sass Aeschbacher

für die Evangelische Volkspartei (EVP) im Zürcher Stadt­

rat. Bereits drei Wiederwahlkämpfe hatte er unbeschadet
überstanden. Seine umweltbewusste Verkehrspolitik hatte

ihm bisher ebensoviel Lob, wie Kritik eingetragen, ihn

aber auch ins Gespräch gebracht. Autoorientierte Gewerb­

ler verspotteten ihn wegen seiner Verkehrsberuhigungs­
massnahmen mit dem Übernahmen «Schwellen-Ruedi».

Velofahrer lobten seinen Einsatz für städtische Radwege,
und Eltern dankten ihm die Anlage kinderfreundlicher

Wohnstrassen. Nach bürgerlichem Denkschema gehörte

Aeschbacher zur bisherigen «rot-grünen» Stadtratsmehr­

heit.
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Nun hatte Aeschbacher einen eher stillen und farblosen

Wahlkampf geführt - und verloren. Seine Abwahl wurde

allseits anständig bedauert. Aeschbachers Frau tröstete ih­

ren Mann mit einem gefühlsbetonten Artikel im Zürcher

Tages-Anzeiger.

Die Abwahl kostet die Zürcher Steuerzahler übrigens 1,8

Millionen Franken. Denn Aeschbacher erhält eine jährli­

che Rente von rund 150'000 Franken.

Trübe Vorgänge
Selbstverständlich interessierten sich die Medien für die

Hintergründe der DiensteinsteIlung Hanspeter Heises,

hatten sie doch schon die Eröffnung eines Disziplinarver­

fahrens gegen Heise mit Erstaunen kommentiert. «Trübe
Vorgänge um Zürcher Kläranlageleiter: Abteilungsleiter des

Tiefbauamtes im Dienst suspendiert - Wusste er zuviel über

die Klärschlammaffäre?» So titelte der Zürcher Tages-An­

zeiger am 25. März 1994. Und weiter:

((Gegen den A bteilungsleiterfür den Kläranlagebetrieb, Hans­

peter Heise, läuft im Tiefbauamt ein undurchsichtiges Kessel­

treiben. Stadtrat Rudol/Aeschbacher hatte dem Beamten mit
einer Strafklage gedroht, falls er nicht selber kündige. Am 7.

März 1994 wurde Heise vorsorglich im Dienst eingestellt.
Obwohl ein Disziplinarverfahren inzwischen eingestellt wor­

den ist, hat Aeschbacher diese Massnahme nicht rückgängig
gemacht. Mehr noch: Heise soll nicht mehr zur Wiederwahl
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vorgeschlagen, also entlassen werden. Der Gesamtstadtrat
segnete die Einstellung im Dienst ab.»

Auf Anfrage des Tages-Anzeiger nach den Hintergründen
des Kesseltreibens gegen Heise reagierte Ruedi Aeschba­
eher beleidigt; er fühle sich hintergangen, weil der Fall
Heise nun durch die Tages-Anzeiger-Recherchen öffent­
lich werde: «Meine Gutmütigkeit rächt sich, weil ich versucht

habe, Herrn Heise zu helfen, damit er sich nicht die Zukunft

verbaut», zitierte der Tages-Anzeiger den scheidenden Bau­
vorstand. Doch in seiner Ausgabe vom folgenden Tag, am
Samstag, 26. März 1994, doppelte der Tages-Anzeiger mit
harten Fragen nach:

«Viele Fragen bleiben offen, nicht zuletzt jene, obAeschbachers

Vorgehen rechtlich über alle Zwei/el erhaben war: Die Dro­

hung mit der Strafanzeige... Es stellt sich die Frage, obAeschba­

cher mit diesem Vorgehen nicht den Tatbestand der Nötigung

erfüllt hat. ... Wenn ein echter Verdacht gegen Heise bestand,

lautet die Frage anders: Laut Strafprozessordnung haben Be­

hörden und Beamte ihnen bekannt gewordene strafbare

Handlungen anzuzeigen, die sie bei Ausübung ihrer Amtstä­

tigkeit wahrnehmen. Wenn Aeschbacher oder Rechtskonsu­

lent Dieter Keller von Straftaten Heises Kenntnis hatten, diese

aber nicht anzeigten, setzten sie sich somit dem Vorwurfder

Begünstigung, allenfalls auch des Amtsmissbrauches aus.

Die Katze, die sich in den Schwanz beisst: Am 7. März, einen

Tag nach der Abwahl Aeschbachers, wurde Heise vorsorglich

im Dienst eingestellt... Eine Woche später stellte Stadtrat

Aeschbacher das Disziplinarverfahren ein und schrieb dabei,
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weitere Untersuchungen rechtfertigten sich nicht, nachdem
Heise freigestellt worden sei. Zudem enthält der schriftliche
Entscheid zur Einstellung des Disziplinarverfahrens nicht den

geringsten Hinweis auf weitere Vorwürfe gegen Heise. Viel­
mehr wird er in den einzigen beiden erwähnten Untersu­
chungspunkten ausdrücklich entlastet.

Der «Schutz» für Heise: Im Briefvon Stadtingenieur Heierli
vom 7. März heisst es, er {Heierli, der Autor} sehe sich zur
vorsorglichen Einstellung im Dienst «auch zu Ihrem {Heises,
der Autor} Schutz» gezwungen. Und im Protokoll des Stadt­
rates ist zu lesen: «Die Vermutung ist nicht von der Hand zu

weisen, dass innerhalb der Stadtentwässerung Kräfte am
Werk sind, die versuchen, Hanspeter Heise in Misskredit zu
bringen.» Frage: Vor wem musste Heise geschützt werden?

Welche «Kräfte» versuchen, Heise in Misskredit zu bringen?
Was haben Stadtrat Aeschbacher und Stadtingenieur Heierli
bisher gegen diese «Kräfte» unternommen? Weshalb richten
sich ihre Massnahmen gegen jenen, der geschützt werden soll
und der von andern in Misskredit gebracht wird?»

Auch die Versetzung der kaufmännischen Beamtin Angela
ohno kommentierte der Tages Anzeiger am 26. März 1994
sehr kritisch:

«Denunziert und versetzt: Nicht nurHanspeter Heise ist beim
Zürcher Tiefbauamt in Ungnade gefallen, sondern auch seine
Sachbearbeiterin A ngela Ohno... Unter anderem wurde ihr
vorgeworfen, Freitage für einen Aufenthalt in Salzburg
erschlichen zu haben. Der unhaltbare Vorwurf basiert auf
einer dubiosen Denunziation.»
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Aeschbacher schwieg, kündigte aber Antworten an: An

seinem letzten Amtstag, am Dienstag nach Ostern, wolle

er zu den Verfahren gegen Hanspeter Heise und Angela

Ohno Stellung nehmen.

Aeschbacher muss ablesen
Osterdienstag, 5. Apri11994: Der abtretende Stadtrat Rue­
di Aeschbacher gibt seine letzte Pressekonferenz zur Klär­
schlammaffäre. «Zum ersten Mal in meinen 16 Jahren als
Stadtrat bediene ich mich der Schriftsprache, obwohl alle
Anwesenden Mundart verstehen», beginnt Aeschbacher,

«und ich will mich Wort für Wort an mein Manuskript
halten. Ausfolgendem Grund: Durch die verzerrende Darstel­

lung im Tages-A nzeiger fühlen sich meine Mitarbeiter, fühle
ich mich selbst stark getroffen und verletzt. Wie selten zuvor!»

Allerdings: Was er nun über 21 Seiten vortrage, stütze sich
auf Unterlagen und Informationen seiner Mitarbeiter und

nur «in bescheidenem Umfange» auch auf das, was er selber

beobachtet oder festgestellt habe, erklärte der ehemalige

Bezirksanwalt Aeschbacher.

Sofort stellten sich Fragen: Warum fühlte sich Aeschba­

cher «selber stark getroffen und verletzt», wenn er doch

kaum ein eigenes Urteil über die Klärschlammaffäre abge­

ben konnte? Warum hinterfragte Aeschbacher die Infor­
mationen seiner Mitarbeiter nicht? Warum wollte er an

seinem letzten Arbeitstag die Medien noch selber orientie­
ren, nachdem die Bezirksanwaltschaft Zürich die Klär-
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schlammaffäre noch immer untersuchte? Warum überliess

Aeschbacher weitere Abklärungen und Stellungnahmen
nicht seiner Nachfolgerin im Stadtrat? Fragen, die offen
bleiben.

Aeschbachers Ausführungen zur Sache überraschten nicht:
Der scheidende Stadtrat verfuhr nach dem Motto «Angriff

ist die beste Verteidigung» und überschüttete Hanspeter
Heise mit massiven Vorwürfen. Interne Untersuchungen

hätten <folgenschwere undkaum verständliche Fehlleistungen

Heises» an den Tag gebracht. Unter anderem sei Heise
seinen Kontrollpflichten nicht nachgekommen, behaupte­

te Aeschbacher . Und weiter: Heise sei während des Verfah­
rens mehrfach mit den Vorwürfen konfrontiert worden;
«nie wurde versucht, etwas zu vertuschen».

Aeschbacher verschwieg,

- dass Heise während des Disziplinarverfahrens nicht
«mehrfach mit Vorwürfen konfrontiert», sondern nur ein

einziges Mal von Aeschbachers Adjunktin Inge Eisler
befragt worden war;

- dass Heise die Ergebnisse der internen Untersuchungen,
nämlich den Schlussbericht des Trouble-Shooters Gott­
fried Andrist vom November 1993 und den Bericht der
städtischen Finanzkontrolle vom 29. Dezember 1993 nicht

sehen durfte.

Als «unerhörte Zumutung» bezeichnete Aeschbacher Be­
richte, wonach er Heise mit einer Strafanzeige gedroht

habe, falls er nicht sofort kündige. Doch den Beweis für die
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Richtigkeit dieser Berichte legte Aeschbacher gleich selber
vor: nämlich seinen Brief vom 7. März 1994 an Heises

Anwalt Deli Vogel-Etienne. Darin schrieb Aeschbacher
unmissverständlich:

«Meine Beurteilung der genannten Möglichkeiten ergäbe,
wenn ich Herrn Heise raten müsste, ein eindeutiger Vorzug
für die erste Variante (Einreichen der Kündigung). Allerdings
müsste sich Herr Heise im Hinblick darauf, dass der Rechts­

konsulent sich ernsthaft mit dem Gedanken einer Strafanzei­
ge bis spätestens 10. Februar 1994 trägt, sehr rasch, das heisst

in den nächsten Tagen entscheiden..."

Stadtrat Aeschbacher verschwieg,

- dass seine massiven Drohungen sogar die Bezirksanwalt­
schaft Zürich alarmierten. Die Bezirksanwaltschaft erkun­
digte sich noch im März 1994 beim städtischen Rechtskon­
sulenten, Dieter Keller, inwiefern sie gegen Heise ermit­

teln solle. Doch Keller musste abwinken und zugeben, dass
er über keine Verdachtsmomente gegenüber Heise verfüge.

Besonders gravierend sei, erklärte Aeschbacher den Me­
dienvertretern weiter, dass Heise seine Vorgesetzten nicht
rechtzeitig «von seinen Verdachtsgründen» über Unregel­
mässigkeiten bei der Schlammentsorgung in Kenntnis ge­
setzt habe. Durch Heises verspätete Orientierung sei die
Stadt Zürich finanziell geschädigt worden.

Ruedi Aeschbacher verschwieg wiederum,
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- dass Heises allererster Verdacht im Februar 1992 die
Mühle Steinmaur AG mit Verwaltungsrat Hans Wehrli
betraf; dass Heise seine Vorgesetzten Hans-Rudolf Stei·
ner und Jürg Wiesmann sofort, noch im Februar 1992,
über die Machenschaften der Mühle Steinmaur AG ori­
entierte; dass die genannten Vorgesetzten Heise sofort
zurückpfiffen und die Machenschaften der Mühle Stein­
maur AG «intern regeln», sprich: vertuschen wollten, wor­
auf Heise weitere eigene Nachforschungen anstellte, die er
dann im Herbst 1992 direkt Stadtrat Aeschbacher vorlegte.
Immerhin musste Aeschbacher - wenn auch in verklausu­
lierter Form - zugeben, dass die Stadt Zürich auch durch
die Machenschaften der Mühle Steinmaur AG finanziell
geschädigt worden war.

Am Schluss seiner Ausführungen rechtfertigte Aeschba­
cher die Versetzung und Diensteinstellung der Heise-Mit­
arbeiterin Angela ahno: Für ahnos Vorwürfe, wonach wei­
tere Beamte in die Klärschlammaffäre verwickelt seien, lägen
keinerlei Beweise vor. Stadtingenieur Richard Heierli habe
alle nötigen Abklärungen getroffen. ahno habe das Ar­
beitsklima in der Stadtentwässerung vergiftet: «Die Verset­

zung Ohnos dient dem geordneten Betrieb in der Stadtentwäs­

serung», schloss Aeschbacher.

Aeschbacher überzeugt nicht
Ruedi Aeschbachers Medienkonferenz vom 5. April 1994
setzte erwartungsgemäss keinen Schlusspunkt unter die
Klärschlammaffäre, ganz im Gegenteil. Die Botschaft des
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scheidenden Stadtrates, dass sich derjenige Beamte, der die

Klärschlammaffäre aufgedeckt hatte, nach mehr als 22
Dienstjahren ganz einfach mit Fehlleistungen um seinen
Job gebracht habe, kam nicht an. «Immer tiefer wird der
Morast der Klärschlammaffäre», kommentierte selbst die
konservative Züri-Woche am 7. April 1994. Der Tages-An­
zeiger ortete am 6. April 1994 deutliche ((Dissonanzen im

Schlussakkord». Zwar sei verständlich, dass sich in Aeschba­
chers (dangen Vortrag über die Personalverfahren in der

Stadtentwässerung eine Spur von Selbstmitleid mischte»,

räumte der Tages-Anzeiger ein. Der Journalist Werner
Bosshardt stellte neue, harte Fragen, die Aeschbacher bis
heute nicht beantwortet hat:

((Die Klärschlammentsorgung ist ein heikles, auch politisch

brisantes Geschäft. Und ein Geschäft, bei dem - wie hinläng­

lich bekannt ist -geme auch trübe Gestalten mitmischen. 1989

trat für die Stadt Zürich ein akuter Entsorgungsnotstand auf,
weil die Deponie Tam brig geschlossen wurde. Neue A bneh­

mer, neue Läsungsansätze mussten gesucht werden - eine

wichtige und dringliche Aufgabe. Und verantwortlich für
alles warAbteilungsleiter Hanspeter Heise, drittoberster Hier­
archiegrad in der Stadtentwässerung. Ihm allein wird nun

vorgerechnet, was er hätte tun sollen, was er hätte lassen sollen,

was er bei seinen Untergebenen hätte kontrollieren müssen,

welches seine Pflichten gewesen wären. Doch wo blieben die
Vorgesetzten Heises? Haben sie in diesem brisanten Geschäft

ihre stufengerechte Verantwortung wahrgenommen? Haben

sie ihre Aufsichts- und Kontrollaufgaben gemäss Pflichtenheft

erfüllt?
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Ist es unerheblich, dass der Chefder Stadtentwässerung, Jürg

Wiesmann,früher, als es heute dargestellt wird, über Unregel­

mässigkeiten bei der Entsorgung informiert wurde -und zwar

von Heise? Dass er das entsprechende Schreiben aber nicht an

den Bauvorstand I weiterleitete? Wie konnte Hanspeter Heise

billigerweise eine umfassendere Wahrnehmung seiner Kon­

trollpflichten zugemutet werden, wenn sich sein direkter Vor­

gesetzter, Hans-RudoIfSteiner, standhaft weigerte, das Pflich­

tenheft der für Controlling-Aufgaben eingestellten Sachbear­

beiterin Angela Ohno zu unterschreiben? Mutet es nicht selt­

sam an, dass ein Controlling bei der Klärschlammentsorgung

erst nach Bekanntwerden des Bestechungsskandals eingesetzt

wurde? Und dann sehr bald zu Ermittlungen gegen jenen

Beamten mutierte, der die Affäre aufgedeckt hatte?»
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TiefbBuamt der Stadi Zürich

StacltentwässerlKlg
-• Bt\:ndflsltassil' 108

8004Zü6ch
Tefefon 01/435 51 11
Teklill!lX 01/435 5399

An alle MItarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtenlw1!sserung

ZOrlch, 11. April 1994 VIIi/bj

Auskünfte an Journalisten

Zur Zeit versuchen Journalisten bei verschiedenen Mitarbeitern zu
Informationen über diverse Geschäfte der StadtentWässerung zu
kommen.

Ich darf Sie daran erinnern, dass solche nur gestattet sind, nach
vorheriger Rücksprache mit dem Leiter der Stadtentwässerung.

Leiter Stadlentwässerung

J. Wiesmann
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Polizei und
Bezirksanwaltschaft

Zeitraubende Ermittlungen
Am 19. Oktober 1992 unterbreiteten Hanspeter Heise und
Angela Ohno ihre Erkenntnisse über seltsame Vorgänge in
der Stadtemwässerung einem Juristen der Zürcher Stadt­
polizei. Nach dem Gespräch entschloss sich Heise nach
einigen zusätzlichen Abklärungen, das Beweismaterial am
30. Oktober 1992 in Umgehung des Dienstweges Stadtrat
Ruedi Aeschbacher vorzulegen. Stadtrat Ruedi Aeschba­
cher erkannte nach den persönlichen Erklärungen von
Hanspeter Heise und dem Studium der überbrachten Ak­
ten neben der strafrechtlichen Bedeutl.}ng auch die politi­
sche Brisanz. Letzteres vor allem wegen der Mühle Stein­
maur AG, die ja zum Familienbesitz seines Stadtratskolle­
gen Hans Wehrli gehört. Obschon erste Besprechungen
zwischen Hanspeter Heise und der Stadt-, nicht der Kan­
tonspolizei, stattgefunden hatten, plädierte der Stadtrat für
eine Ermittlung durch die Kantonspolizei Zürich. Dies
war insbesondere auch Heise sehr recht, da er wusste, dass
sein unmittelbarer Vorgesetzter Hans-Rudolf Steiner
über äusserst gute Beziehungen zu verschiedenen Polizeiof­
fizieren der Stadtpolizei Zürich verfügt. Aeschbacher er-
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stattete Mitte November 1992 Strafanzeige an die Bezirks­
anwaltschaft des Kantons Zürich.

Bei der Bezirksanwaltschaft übernahm Georg Schmid den
Fall. Schmid hatte als CVP-Gemeinderat derjenigen Unter­
suchungskommission angehört, die das Zürcher Kongress­
haus-Debakel überprüfen musste. Dieses Debakel hatte
1986 zur Abwahl des FDP-Stadtrates Hugo Fahrner ge­
führt.

Die Kantonspolizei Zürich, die nach der Anzeige durch
Stadtrat Aeschbacher von der Bezirksanwaltschaft mit den
Detailabklärungen betraut wurde, stellte für den viel­
schichtigen Fall einen Sachbearbeiter der Betrugsabteilung
frei. Polizei sowie Bezirksanwaltschaft standen vor um­
fangreichen Ermittlungen. Am 16. Dezember 1992 verhaf­
teten sie einen Mitarbeiter des Kläranlagenbetriebs. Die
Bezirksanwaltschaft musste diesen Mitarbeiter aber bereits
am nächsten Tag mangels Beweisen wieder laufen lassen.
Gleichentags verhaftete die Bezirksanwaltschaft einen
zweiten Stadtentwässerungsbeamten wegen dringenden
Korruptionsverdachtes. Weitere Hausdurchsuchungen
und Verhaftungen folgten, beispielsweise diejenige des Ge­
schäftsführers Heinz Wienbrauck von der Firma ABZ
Recycling AG.

Doch dann kam die Strafuntersuchung nur noch zähflüssig
voran. Die grosse Komplexität der Zürcher Klärschlamm­
affäre ist allein schon an der Dauer der immer noch laufen­
den polizeilichen Ermittlungen erkennbar. Im kleinen
Büro des polizeilichen Ermittlungsbeamten an der Zeug-
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hausstrasse türmen sich deshalb auch entsprechend viele
Akten und Beweismittel. Bezirksanwalt Georg Schmid

erklärte dem Tages-Anzeiger noch Ende April 1993, also
fast fünf Monate nach Beginn der Strafuntersuchung, die
undurchsichtigen Machenschaften in der Stadtentwässe­
rung würden erst allmählich Konturen annehmen. Nach
rund halbjährigen Ermittlungen konnte Bezirksanwalt
Schmid den angeschuldigten Rene Oschwald aus der Un­
tersuchungshaft entlassen. Schmids Korruptionsverdacht
hatte sich erhärtet. Nun stand fest, dass Schmiergelder in
der Höhe von jedenfalls mehreren hunderttausend Fran­
ken in die Zürcher Stadtentwässerung geflossen waren.

Deshalb ist es auch erstaunlich, dass die Leitung der Stadt­
entwässerung und der beigezogene Trouble-Shooter Gott­
fried Andrist nach wie vor der Ansicht sind, die Verfeh­
lungen des Arbeitskollegen Rene Oschwald und die Ar­

beitsweisen der betrügerischen Firmen hätten von Hanspe­
ter Heise problemlos schon viel früher erkannt werden
können. Auch der Entscheid von Hans-Rudolf Steiner, das

Controlling durch Angela Ohno zu untersagen, wird nach
wie vor von der Leitung der Stadtentwässerung hartnäckig
als richtig beurteilt.

Dass Hanspeter Heise ja nicht, wie der polizeiliche Ermitt­
lungsbeamte oder etwa der Trouble-Shooter, freigestellt
war, sondern zwei Kläranlagen leiten und 1991 auch die
Stellvertretung Hans-Rudolf Steiners für vier Monate über­
nehmen musste, wird von den verantwortlichen Stadträten

vollständig übersehen.
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Polizei soll Dienstweg einhalten
Nur rund zwei Monate nach dem Auffliegen der Zürcher
Klärschlammaffäre wies Hans-Rudolf Steiner auch die

ermittelnde Polizei in die Schranken. So diktierte er am 1.
März 1994 seiner Sekretärin Edith Bernasconi einen an
den freigestellten Polizeibeamten Kar! Blöchlinger adres­

sierten Brief, den sein unmittelbarer Vorgesetzter Jürg
Wiesmann danach unterschrieb:

«Sehr geehrter Herr Blöchlinger. Wir möchten Sie darüber

orientieren, dass der Leiter der Stadtentwässerung, Herr J
Wiesmann, für die gesamte interne A bklärung der Klär­

schlamm-Affäre Herrn H.R. Steiner, Hauptabteilungsleiter

Betriebe, Tel. 435 52 84, eingesetzt hat. Wir sind überzeugt,
mit diesem Vorgehen eine grössere Transparenz in der Entsor­

gung und Verwertung von Klärschlamm zu erreichen.

Wir haben festgestellt, dass die Kantonspolizei öfters mit

Anfragen direkt an Mitarbeiter der Stadtentwässerung ge­

langt, ohne den Dienstweg zu beschreiten. Wir bitten sie, in
dieser Angelegenheit mit allen Anfragen, Informationen, Te­

lefonaten, etc. direkt an Herrn H.R. Steiner zu gelangen. Wir
stehen Ihnen selbstverständlich für alle Auskünfte, im Rah­
men unserer Möglichkeiten, mit Rat und Tat zur Verfügung.»

Eigenartig ist, dass Stadtrat Ruedi Aeschbacher gegen die
Einsetzung Steiners als Chef der internen Ermittlungen
nichts unternommen hat, nachdem er genau wusste, dass

der erste Bericht Hanspeter Heises zu den Machenschaften
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der Mühle Steinmaur AG durch die zwei Beamten Steiner
und Wiesmann im Einverständnis von Stadtingenieur Ri­
chard Heierli torpediert wurde.

Wer sind die Hintermänner?
Ende Juni 1992 orientierte Bezirksanwalt Georg Schmid
die Presse darüber)

> dass sich mehrere Entsorgungsfirmen von der Stadt Zü­
rich für Leistungen honorieren liessen) die sie gar nicht
erbracht hatten)

> dass mehrere Entsorgungsfirmen den Klärschlamm ver­
tragswidrig entsorgten,

> dass mindestens zwei Beamte der Stadtentwässerung
Schmiergelder kassiert hatten.

Doch wer waren die Hintermänner der Zürcher Klär­
schlammaffäre? Diese Frage versucht Bezirksanwalt Georg
Schmid seit bald zwei Jahren zu ergründen. Je vor den
Sommerferien 1993 und 1994 kündigte Schmid eine umfas­
sende Orientierung der Öffentlichkeit über die Klär­
schlammaffäre an. Beide Orientierungen musste er auf
unbestimmte Zeit verschieben. Im Juli 1994 wartete
Schmid noch immer auf einen Schlussbericht der Polizei)
die in mühsamer Kleinarbeit das komplizierte Mosaik aller
Vorkommnisse um den Zürcher Schlamm zusammensetzt.
Auf die Mithilfe des angeschuldigten Rene Oschwald kön­
nen weder Bezirksanwalt Schmid noch die Polizei bauen.
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Oschwald schweigt und ist wieder im Müllgeschäft tätig.

Seine Hintermänner gibt er nicht preis. Denn das könnte ihn

möglicherweise teuer zu stehen kommen.

Andere wiederum bauen auf Verjährungen, denn

Ermittlungen im Bereich OK brauchen lange. So dauerte es

beispielsweise 17 (siebzehn) Jahre, bis der am Lucona-Fall

beteiligte Schweizer Erwin Egger verurteilt werden

konnte.
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Hilfe vom Gemeinderat

Interpellation Andrea Widmer Graf
Nachdem Hanspeter Heise vom Zürcher Stadtrat abge­

wählt und Angela Ohno vom Stadtingenieur versetzt und

kaltgestellt worden waren, wandten sich der Geschäftslei­

ter des Kaufmännischen Verbandes Zürich, Peter Vonlan­

then, und Rechtsanwalt Ueli Vogel-Etienne, am 28. März
1994 mit einem gemeinsamen Brief an die Gemeinderätin­

nen und Gemeinderäte der Stadt Zürich:

«Als A rbeitnehmerverband und Anwalt des Betriebsleiters

verteidigen wir die Interessen der Betroffenen im Repressions­
klima. Wir appellieren deshalb an Sie als gesetzgebendes Be­

hördenmitglied, sich gegen bürokratische Willkür im Perso­

nalwesen durch entsprechende parlamentarische Vorstösse

und Massnahmen zu wenden.»

Der Appell stiess bei den Parlamentariern der zürcheri­

schen Stadtparteien auf offene Ohren: Bereits Ende März

1994 forderte der Landesring der Unabhängigen der Stadt

Zürich «Transparenz in der Klärschlamm-Affäre». Die Un­

abhängigen fragten sich, «ob das Verhalten des Stadtrates
Ausdruck einer ungeschickten Führungs- und Personalpolitik

ist oder ob dies ein bewusstes Vorgehen ist, um weitere Enthül­

lungen zu vermeiden. Deshalb fordern die Unabhängigen,
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Anaeldetalon - YnterstÜtzunqskomjtee

Ich interessiere mich für das unterstützungsKomJtee gegen büro­
kratische Willkür im Personalwesen der Stadt Zürich (Tiefbauamt) .
Vor allfälligen Publikationen oder Aktivitäten wird das persönli­
che Einverständnis einqeholtw

Name/Vorname

Adresse

Tel. G Tel. p,

Bitte mit beiliegendem Geschäftsantwortcouvert einsenden.

Bemerkungen:

Kontaktpersonen;
Peter Vonlanthen, Geschäftsleiter KVZ, Tel. 211 33 22
Ur. Deli vogel, Löwenstrasse 17, 8023 Zürich, Tel. 221 10 66
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dass die Vorgänge rund um die Klärschlamm-Affäre endlich
gründlich durchleuchtet werden».

Am 6. April 1994 doppelte die Tochter des Altstadtpräsi­
denten Sigi Widmer, Andrea Widmer Graf, mit einer
Interpellation nach. Diese Interpellation wurde von acht
weiteren Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mitunter­
zeichnet:

«Da auch nach der Pressekonferenz des Bauvorstandes das

Vorgehen des Stadtrates in der ganzen Klärschlammaffäre

schwer durchschaubar ist, bitte ich den Stadtrat um die Beant­

wortungfolgender Fragen:

1. Der Stadtrat hat kürzlich zwei Personen im Stadtentwässe­

rungsamt im Dienst eingestellt. Steht diese Massnahme im
Zusammenhang mit der Klärschlammaffäre?

2. Weshalb wurden ausgerechnet jene beiden Personen im

Dienst eingestellt, die zur Aufdeckung der Fehler bei der
Entsorgung des Klärschlamms massgebendbeigetragen haben?

3. Aus welchen Gründen wurde im April 1993 gegen den

Leiter der Kläranlagebetriebe ein Disziplinarverfahren einge­

leitet, das ein Jahr später ergebnislos eingestellt wurde?

4. Trifft es zu, dass dem Leiter der Kläranlagebetriebe im

Januar 1994 nahegelegt wurde, selber zu kündigen, um auf

diese Art eine Strafanzeige und eine Nichtwiederwahl zu

vermeiden? Welche Vorwürfe wurden gegen den Beamten
erhoben? Wurde er über diese Vorwürfe informiert? Hatte er

Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen?
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5. Erachtet der Stadtrat das Vorgehen des ehemaligen Bauvor­

standes gegenüber den beiden erwähnten städtischen A ngestell­

ten als geeigentes Mittel in der Personal- undFührungspolitik?

6. Welche Massnahmen wird der Stadtrat ergreifen, um die

Vorgänge rund um die Klärschlammaffäre endlich zu klä­

ren?»

Die Beantwortung der Interpellation von Andrea Widmer

Graf fiel in den Zuständigkeitsbereich der neugewählten

FDP-Stadträtin Kathrin Martelli. Damit erhielt Kathrin

Martelli die Chance, das Vorgehen ihres Amtsvorgängers
Ruedi Aeschbacher gegenüber Hanspeter Heise und An­

gela 0 hno nochmals aufzurollen, aus neuer Sicht zu beur­

teilen, vielleicht sogar frühere Fehler des Bauamtes I einzu­

gestehen. Doch Kathrin Martelli nutzte diese Chance

nicht.

Diffamierende Antwort
Eine von einem Mitglied des Gemeinderates eingereichte

Interpellation wird auf Antrag des Vorstehers des diesbe­

züglichen Amtes vom Gesamtstadtrat beantwortet. In der

Regel wird die Antwort selbstverständlich nicht vom

Amtsvorsteher oder sogar vom Gesamtstadtrat, sondern

vom Chef der betroffenen Abteilung verfasst.

Bereits am 25. Mai 1994 lag die schriftliche Interpellations­

antwort der neuen Bauvorsteherin auf dem Tisch. Darin

übernimmt Kathrin Martelli kritiklos und blind alle Dar­

stellungen ihres Amtsvorgängers Ruedi Aeschbacher und
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des Stadtingenieurs Richard Heierli. Sie wiederholt und
verstärkt selbst jene Vorwürfe an Hanspeter Heise und
Angela Ohno, die sich längst als unhaltbar erwiesen haben.

Doch die Stossrichtung der Interpellationsantwort liegt auf
der Hand: Die hartnäckige Kritik am Tiefbauamt soll
endlich verstummen. Die Öffentlichkeit soll einsehen, dass

Heise die Hauptverantwortung an der Klärschlammaffäre
trägt - obwohl er sie aufdeckte.

Die im Protokoll des Stadtrates vom 25. Mai 1994 festge­
haltene 14seitige Interpellationsantwort des Stadtrates be­
zeugt aber einmal mehr das Kesseltreiben gegen die Über­
bringer der schlechten Nachricht. So werden beispielswei­
se in der Antwort die Namen der entlassenen Mitarbeiter,
Rene Oschwald und Eduard Fleischer oder die Geschäfts­
führer der betrügerischen Firmen nicht namentlich er­
wähnt. Vielmehr titelt der Stadtrat unter anderem mit «Der
Fall Heise» oder «Der Fall Ohno».

Doch der neugebackenen Stadträtin Kathrin Martelli als
Vorsteherin des Bauamtes wurde von ihren Untergebenen
nicht nur eine Interpellationsantwort mit fragwürdiger

Sprache untergeschoben, sondern ein Papier, das falsche
Informationen enthält. Damit sollen offensichtlich die
Empfänger, das heisst, die Gemeinderätinnen und Gemein­
deräte desinformiert werden. Dafür werden sogar chrono­
logische Abläufe verzerrt wiedergegeben. Nur ein Beispiel:

«In diesem Fall verfasste Hans Peter Heise einen Bericht, in

dem schwerwiegende Vorwürfe an die Firma Mühle Stein­
maur AG vorgebracht wurden. Brisant an diesem Geschäft
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war, dass dieser Bericht am 19. Februar 1992, kurz vor der
Ersatzwahl eines Stadtratsmitgliedes, verfasst wurde. Als Kan­

didat stand der Verwaltungsratspräsident der Mühle Stein­
maur AG zur Wahl.»

Grosse Erklärungen braucht es nicht: Die Stadtratwahl war
nämlich am 16. Februar 1992 und deshalb Hans Wehrli
am 19. Februar bereits Stadtrat.

Besonders bedenklich ist zudem, dass in der Interpellations­
antwort erneut Tatsachen verschwiegen werden. Der ge­
heimgehaltene Bericht Andrist entlastet nämlich Hanspe­
ter Heise. In diesem Schlussbericht vom 15. November
1993 heisst es klipp und klar:

«Inwieweit die von mir ermittelten/aufgedeckten Unstim­

migkeiten und Unsauberkeiten bei der Klärschlamm-Entsor­

gung 1989-1992 mit Wissen oder durch Vernachlässigung der
Verantwortung der betreffenden Stadtentwässerungs-Beam.

ten entstanden sind, ist nicht Sache einer Beurteilung meiner­
seits. Hier müssen die betreffenden behördlichen Stellen weiter

abklären und entscheiden.»

«Heute steht die Frage der Verantwortlichkeit offen.»

dn den letzten vierJahren sind bei der Entsorgung des Stadt­
entwässerungs-Klärschlamms Unsauberkeiten und Unstim­

migkeiten vorgekommen. Ob diese mit System passierten oder

lediglich dem Fehlen eines griffigen Controllings und der

nötigen Kompetenz der betreffenden verantwortlichen Stadt­
entwässerungs-Beamten zuzuschreiben sind, werden die wahr-
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scheinlich noch zu erfolgenden internen Untersuchungen zei­
gen.»

An die Adresse der leitenden Stadtentwässerungs-Beamten

Hans-Rudolf Steiner und Jürg Wiesmann sowie der Stadt­

entwässerungs-Buchhaltung hält Andrist im Bericht fest:

Bei der Abnahme von Klärschlamm «wurden pauschale
Totalmengen verrechnet. Trotzdem wurden diese Rechnun­

gen von den leitenden Stadtentwässerungs-Beamten visiert

und von der Stadtentwässerungs-Buchhaltung bezahlt... Auch
die Buchhaltung der Stadtentwässerung hätte ohne die entspre­

chenden WaagscheinelLieferscheine (für abgenommenen

Klärschlamm) nichts verrechnen dürfen».

Auch die zwielichtigen Machenschaften der Mühle Stein­

maur AG und die Vertuschungsmanäver der leitenden

Beamten Steiner und Wiesmann werden von Gottfried

Andrist klar gerügt:

«Die Vertragsverletzung der Mühle Steinmaur bildeteAnfang
1992 Anlass zu diversen Besprechungen und Verhandlungen.

Resultat: Der Zwischenhandel der Mühle Steinmaur wurde

von der Stadtentwässerung sanktioniert... »

Trouble-Shooter Andrist gelangt in seinem Schlussbericht
vom 15. November 1993 zum Schluss, dass die Frage der

Verantwortung am Klärschlammdebakel noch weiter ge­

klärt werden müsse, dass aber jedenfalls die leitenden Be­

amten Steiner und Wiesmann und die Buchhalter der Stadt­
entwässerung ihren Kontrollpflichten nicht nachgekom­

men selen.
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Es ist klar: Ex-Stadtrat Ruedi Aeschbacher und Stadträtin

Kathrin Martelli mussten den Schlussbericht Andrist tot­
schweigen. Sonst hätten sie Hanspeter Heise nicht als
alleinschuldigen Sündenbock zur Deckung höherer verant­

wortlicher Stadtbeamter opfern können. Klar auch, dass

Aeschbacher und Nachfolgerin Martelli behaupten muss­
ten, der Bericht der städtischen Finanzkontrolle, den Heise
nie einsehen durfte, belaste Heise schwer: Die städtische

Finanzkontrolle hatte offensichtlich derart liederlich gear­
beitet, dass sie die von Andrist entdeckten Versäumnisse

der Stadtentwässerungs-Buchhaltung gar nie bemerkte.

In der Interpellationsantwort vom 25. Mai 1994 wird Hans­

peter Heise erneut mit längst entkräfteten Vorwürfen an­
geschwärzt: «Problematisch war auch, dass Heise selber mit

seinem direkten Untergebenen Rene Oschwald in einer wei­
teren Aktiengesellschaft auftrat, in der ebenfalls ein unter
Vertrag mit der Stadtentwässerung stehender Schlammentsor­
ger Verwaltungsratsmitglied war». Tatsache ist jedoch, dass

selbst Altstadtrat Aeschbacher Hanspeter Heise in seiner

Verfügung zur Einstellung des Disziplinarverfahrens vom
Vorwurf, in irgendwelchen geschäftlichen Beziehungen

mit Schlammentsorgungsfirmen zu stehen, längst freige­

sprochen hatte.

In penetranter Weise beschönigt der Zürcher Stadtrat in

der Interpellationsantwort auch die Machenschaften der
Familienfirma des Amtskollegen Hans Wehrli:

«Nachdem feststand, dass sich die entsprechende Firma (die
Mühle Steinmaur AG, der Autor) nicht unberechtigt berei-
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ehen hatte und die Stadt Zürich nicht zu Schaden gekommen

war, konnte der Leiter der Stadtentwässerung (Jürg Wies­

mann, der Autor) diesen Fall ad acta legen; ein Verdacht auf

strafbare Handlungen lag zumindest nicht vor".

Wahr ist, dass durch die Machenschaften der Wehrli-Firma

die Stadt Zürich sehr wohl zu Schaden kam, wie im Ge­

heimbericht Andrist nachzulesen ist. Tatsache ist auch,
dass ein Verdacht auf strafbare Handlungen der Wehrli-Fir­

ma sehr wohl vorlag. Dementsprechend eröffnete die Be­
zirksanwaltschaft Zürich ein Strafverfahren gegen die ver­
antwortlichen Firmenorgane, das erst im Frühling 1994

eingestellt wurde.

Mit besonders grobem Geschütz fuhr der Stadtrat in der

Interpellationsantwort gegen Heises Sachbearbeiterin An­

gela Ohno auf. Das Kaltstellen dieser Sachbearbeiterin
stempelte der Stadtrat zu einem «Fall Ohno», die ehemalige

Polizeibeamtin und gegenwärtig vertrauensvoll im «Si­

cherheitsdienst der Armee (SDA)>> eingeteilte Ohno dis­
kreditierte er zur untauglichen Schlampe: Angela Ohno

habe «die ihr zugedachten Aufgaben nicht wahrgenommen»,

«mangelhaft gearbeitet", «personalrechtliche und administra­
tive Vorschriften sowie terminliehe Vorgaben bei der A rbeits­
erfüllung nicht eingehalten», sich «über Hierarchiestufen hin­

weggesetzt" und das ganze «Betriebsklima vergiftet". Dies,
obschon Angela 0 hno über Jahre schriftlich von ihren

Vorgesetzten gelobt wurde, wie verschiedene Schreiben
belegen. Erst als Ohno und Heise gegen die OK vorgingen,

war ihre Arbeit plötzlich keinen Pfifferling mehr wert.
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Offensichtlich realisierte Stadträtin Kathrin Martelli weni­
ge Wochen später, anfangs Juli 1994, dass sie mit ihrer an
den Gesamtstadtrat beantragten Interpellationsantwort

vorn 25. Mai 1994 hintergangen worden war und den
Bogen überspannt hatte. So bot Stadträtin Martelli ihrer

Geschlechtsgenossin Angela Ohno telefonisch ihre persön­
liche Mithilfe bei der Stellensuche an. Ohno war verunsi­
chert. Einerseits voller Hoffnungen, Stadträtin Martelli

hätte nun die Sachlage erkannt, und anderseits voller Äng­
ste, erneut in Intrigen verwickelt zu werden, verwies sie
die Stadträtin an ihren Anwalt Deli Vogel-Etienne. Die

krankgeschriebene Angela Ohno verliess die korruptions­

geplagte Metropole und zog sich zur Erholung in die
Schweizer Alpen zurück.

Emil Grabherr stellt fest
Kathrin Martellis Interpellationsantwort vorn 25. Mai
1994 überzeugte den Zürcher Gemeinderat nicht. Inzwi­

schen gab die städtische Kläranlage Werdhölzli nämlich

neue Rätsel auf. Eine Woche nach der Interpellation Wid­
mer Graf war SVP-Gemeinderat Emil Grabherr mit fol­
genden Feststellungen an den Stadtrat von Zürich gelangt:

«Vor einigen Jahren beschloss der Stadtrat einen Kredit von

Fr. 8,5 Millionen für die Erneuerung der Gasometeranlage in

der Kläranlage Werdhölzli. Das Projekt sah vor, zwei Speicher
auf einer erhöhten Plattform zu installieren, damit keine

Bauten und Installationen im Grundwasserbereich erstellt

werden müssen und dabei eine entsprechende Lagernutzfläche
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entsteht. Beim fertiggestellten Gasometer kann nun aber fest­

gestellt werden, dass sich unter der eigentlichen Gasspeicher­

anlage eine Unterniveau-Garage befindet... »

Kaum hatte Gemeinderat Grabherr seine Interpellation am

13. April 1994 eingereicht, entstand im Zürcher Tief­
bauamt eine grosse Unruhe, welche Emil Grabherr am 24.

April 1994 zu folgender schriftlichen Anfrage veranlasste:

«Wenige Tage nach Einreichung meiner Interpellation betref

fend Unterniveau-Garage bei der Gasometeranlage im Werd­

hälzli hätten sich überraschende Aktivitäten entwickelt. Da­

bei seien die Angestellten angewiesen worden, ihre Privatfahr­

zeuge zu entfernen und die Garage sei neu gestrichen worden

bzw. die Parkfeldermarkierungen wurden angeblich überstri­

chen. Dazu folgende Fragen: Trifft es zu, dass derartige A rbei­

ten getätigt wurden? Wollte man damit Spuren oder Fakten

verwischen... ?»

Das Zürcher Tiefbauamt musste Grabherrs Feststellungen

allesamt bestätigen. Doch Stadtingenieur Richard Heierli
beschwichtigte wiederum, die von allem Anfang an vorge­
sehene Lagernutzfläche sei eben sinnvollerweise als Tiefga­

rage verwendet worden - eine klare Augenwischerei: Denn

in Tat und Wahrheit liess das Tiefbauamt zusätzlich zur

vorgesehenen Lagernutzfläche eine geheime Unterniveau­

Garage erstellen. Im Projektierungsbeschluss des Stadtrates

von Zürich vom 28. Oktober 1987 wurde diese Garage mit
keinem einzigen Wort erwähnt! Was kostete dieser Bau?

Wie wurde er finanziert? Wer durfte die geheimen Park­

pLitze benutzen?
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Am 29. April 1994 teilte Karl E. Schroeder, Sekretär der
Schweizerischen Volkspartei (SVP) der Stadt Zürich im
Namen des Präsidenten, Nationalrat Walter Frey, Angela
Ohno und Hanspeter Heise schriftlich mit:

«Herr Walter Frey hat mich beauftragt, ... , dass zu prüfen

wäre, ob nicht gar in der besagten Angelegenheit eine parla.

mentarische Untersuchungskommission eingesetzt werden

muss. Sollte die SVP·Gemeinderatsfraktion zur Überzeugung

gelangen, dass eine PUK notwendig ist, so werden wir selbst·

verständlich die notwendigen Schritte in die Wege leiten. Wir

hoffen, dass wir dadurch ttnseren Beitrag aufpolitischer Ebene

zur Aufklärung der Klärschlamm-Affäre beitragen können.»

Wer soll untersuchen?
Am 1. Juni 1994 hatte das Zürcher Stadtparlament genug.
Die gemeinderätliche Geschäfts- und die Rechnungsprü­
fungskommission beschlossen, die Vorgänge in der Stadt­
entwässerung durch eine gemeinsame Kommission unter­
suchen zu lassen. Alle Abklärungen sollen unter Geheim­
haltung erfolgen. Erst nach Abschluss der Arbeit soll die
Öffentlichkeit orientiert werden.

Die gemeinderätliche Untersuchungskommission nahm
ihre Arbeit kurz vor den Sommerferien im Juli 1994 auf.
Ihre Mitglieder sind:

> Regula Mann-Freihofer, FDP, Präsidentin

> Andrian Hug, CVP
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> Peter Mächler, SVP

> Peter Niggli, GP

> Theres Renner, FRAP

> Geri SchaUer, SP

Mitte Juni 1994 war der Zürcher Tages-Anzeiger in den
Besitz des geheimen Schlussberichtes Andrist vom 15. No­
vember 1993 gelangt. Der Bericht veranlasste auch den
Tages-Anzeiger, die Frage der Verantwortung am Klär­
schlammskandal neu zu stellen:

«Der Zürcher Stadtrat schiesst immer noch mit grobem Ge­

schütz gegen den entlassenen Leiter der Kläranlagebetriebe

und bezeichnet ihn als Hauptverantwortlichen für das unge­
nügenqe Controlling bei der Klärschlammentsorgung. Der
bisher verschwiegene Schlussbericht eines exten:zen Trouble­
Shooters wirft allerdings ein neues Licht aufden Millionen­

skandal und differenziert die Frage der Verantwortung.»

Redaktor Hugo Stamm verfasste am 28. Juni 1994 den
folgenden Kommentar:

«Da bei der Entsorgung des Klärschlamms dunkle Gestalten
mitmischen, stellt sich die Frage der Verantwortung in beson­

derem Masse. Und ein vom Stadtrat bisher verschwiegener
Bericht eines externen Beraters nährt die Zwei/el an der offi­
ziellen Version, für die vielen Ungereimtheiten in den Kon­

trollmechanismen der Stadtentwässemng sei ausschliesslich
Heise, ein Mann der dritten Hierarchiestufe, verantwortlich
zu machen. Doch von Altstadtrat Ruedi Aeschbacher über
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Stadtingenieur Richard Heierli bis zu Heises Vorgesetzten
Jürg Wiesmann und Hans-RudoLJ Steiner waschen alle ihre
Hände in Unschuld. Während sich der ganze Schlamm über
Heise ergiesst und damit zumindest einen Teil der Wahrheit
zudeckt... »

Die Wahrheit - die ganze Wahrheit - aufdecken: Ob dies
der gemeinderätlichen Untersuchungskommission gelin­
gen wird? Wohl kaum! Denn die Kompetenzen einer sol­
chen Kommission sind doch sehr bescheiden und auf den
Goodwil der Mitglieder des Bauamtes angewiesen. Minde­
stens nötig wäre eine parlamentarische Untersuchungs­
kommission mit richterlichen Befugnissen.

Um die Machenschaften von Vertretern der Organisierten
Kriminalität (OK) und deren Umfeld zu enttarnen und
anzuklagen, braucht es aber andere, wirksamere Instru­
mente.
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Schlusswort

Nicht wegschauen!
Die mafiosen Vertreter der OK und des Umfeldes schlagen
zurück, wenn jemand versucht, sie zu enttarnen oder an­

zuklagen. Bezüglich Hanspeter Heise und Angela Ohno
hatten die dunklen Hintermänner bereits Erfolg. Heise
verlor seine über zwanzigjährige Arbeitsstelle, Ohno wur­

de an eine unzumutbare Stelle strafversetzt. Beide sind bis
zum Krankheitsfall schikaniert und von verantwortlichen

Vorgesetzten allein gelassen worden. Ein Ziel der dubiosen
Hintermänner ist deutlich erkennbar: Heise und Ohno
sollen überall bekanntgeben, dass sie besser nicht hingese­

hen, sondern weggeschaut hätten. Denn es geht den Draht­
ziehern nicht nur um Rache und Disziplinierung, sondern
insbesondere auch um ihre künftigen kriminellen Projek­

te. Dazu kann man keine rechtschaffene Beamte gebrau­
chen. Darum mussten Heise und Ohno das Zürcher Tief­

bauamt verlassen.

Wer Licht auf die Schattenwirtschaft wirft, der muss mit
Vergeltungsmassnahmen rechnen. Das weiss man, das war

schon immer so. Und trotzdem: Wo Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so­
wie Ratsangehärige irregeführt werden, wird Schweigen
zum Unrecht und Reden zur Pflicht. Deshalb brauchen

Personen wie Hanspeter Heise und Angela Ohno auch die
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öffentliche Unterstützung. Denn sie stehen beispielhaft für

Menschen da, die noch an den Ausspruch Gandhis glauben:

« Wer den Weg der Wahrheit geht, der stolpert nicht."

Hans-Ulrich Helfer, 22. August 1994
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Anhang
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Hanspeter Heise

Hanspeter Heise, geboren 1948 in Zürich, verheiratet, zwei
Kinder, Militärdienst als Gfr bei der Geb Inf 11/10, 1968
Lehrabschluss als Chemielaborant A, 1971 Diplom als
Chemiker HTL, 1971 Eintritt ins Tiefbauamt der Stadt
Zürich, Sachbearbeiter für Sondermüll und Laborleiter,
Herbst 1974 Übertritt zum Kläranlagenbetrieb als Betriebs­
chemiker und stellvertretender Betriebsleiter, ab 1980 Be­
triebsleiter der Kläranlagen Werdhölzli und Glatt, 1980 ­
1985 Mitwirkung Erweiterung Kläranlage Werdhölzli,
1974 Diplom als Graphologe/Schriftpsychologe, ab 1975
Verein Zürcher Graphologen, Vorstands- und Gründungs­
mitglied, intensive Kurs- und Vortragstätigkeit in Grapho­
logie, Vorstandsmitglied Zürcher Naturschutzbund, Mit­
glied des Landesring der Unabhängigen (LdU) im Bezirk
Affoltern (ZH).
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Al1gela Ohno

Angela Ohno-Gennoni, geboren 1954 in Zürich, verheira­
tet, 1973 KV-Lehrabschluss, 1975 Eintritt Stadtpolizei Zü­
rich (Technischer Dienst), 1979 Absolvierung der Polizei­
rekrutenschule, anschliessend Dienst bei der Kriminalpo­
lizei (Detektivabteilung), 1987 Übertritt ins Betäubungs­
mittelkommissariat. Mitte 1990 Übertritt zum Tiefbauamt
der Stadt Zürich / Stadtentwässerung. Seit 1985 Militär­
dienst beim «Sicherheitsdienst der Armee (SDA)>>. Freit­
zeit: Budo- und Bergsport, Aktivmitglied der Polizeimusik
Zürich Stadt. Keine Parteizugehärigkeit.
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Personen-/Firmenregister

Personen- und Firmennamen sind jeweils bei der Erster­
wähnung in einem Kapitel in fetter Schrift geschrieben.
Die Seitenzahlen in diesem Register beziehen sich nur auf
diese Ersterwähnung. Nicht aufgeführt im Register sind
Hanspeter Heise und Angela Ohno.

- ABZ Engineering & Beratung AG: 123

- ABZ Holding AG: 123

- ABZ Recycling AG: 31, 53, 57, 120, 121, 122, 129,
130, 199

- Adiuva Finanz AG: 126

- Aeberli Fredy: 176

- Aeschbacher Ruedi: 29, 33, 48, 50, 53, 58, 63, 75, 80,
94, 121, 135, 138, 144, 146, 148, 149, 150, 153, 155,
161, 163, 165, 170, 175, 176, 178, 180, 184, 187, 189,
191,198,201,207

- Andrist Gottfried: 72, 73, 81, 95, 113, 116, 122, 134,
136,137, 138, 139, 141, 142, 145, 166,200

- Aqua-System AG: 115

- Aquamot AG: 100

- ARO-Beratung: 115

- ATAG Ernst + Young AG: 124

- Bachmann Hans: 111

- Bammater Franziska: 185
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- Bartholdi AG: 63, 67, 72, 106, 108

- Bartholdi Karl: 47, 95, 118, 141

- Bäulke Klaus: 123

- Baumaschinen Welzow GmbH: 100

- BCT AG: 57,60,62,96,99, 107, 110, 116, 117, 140,
143

- Bernasconi Edith: 201

- Blaser Urs-Peter: 100

- Blöchlinger Karl: 201

- Bosshardt Werner: 195

- British Coal Corporation: 120

- Buchli Reinhard: 48, 62, 118, 142

- Bückert Andreas: 184

- Buderus: 63

- BV Comerz AG: 104

- BV Grund AG: 104

- Calvi: 87

- Campoleoni Ugo: 132

- Cave di Visone: 87

- Computer Contral System AG: 99

- Concerpio Antonio: 132

- Concerpio Giacomo: 132

- Contreba: 119

- CSM Sistemi: 132

- Derwes Establishment: 91
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- Diag Human AG: 39

- Diethelm Bruno: 84

- DSI Holding AG: 123

- Dunkel Daniel: 92, 155

- Ecotrasmont: 84, 87

- Egger Erwin: 203

- Eisler, Inge: 138, 144, 147, 149, 192

- Elaca AG: 99

- EntsoTech AG: 130

- Enviro Trust AG: 104

- Escher Wyss: 128

- Estermann Josef: 76, 151

- ETS: 86

- Evangelische Volkspartei (EVP): 187,215

- Fahrner Hugo: 199

- Ferros AG: 133

- Fibera Treuhand AG: 100, 104, 110

- Fin Promotion SA: 110

- First International Finance and Investment Holding
(FIFI): 103

- First National City Bank: 104

- Fleischer Eduard: 89, 129, 171

- Franzosi Giancarlo: 87

- Fravi Gondini: 184

- Freisinnig Demokratische Partei (FDP): 69, 76
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- Freitag Alfred: 115

- Frey Philipp: 73, 74, 154

- Frey Walter: 215

- Friedländer Enrico Ernest Silvio: 91

- Friedländer Henry: 36, 62, 66, 83, 87, 88, 89, 92, 94,
108, 117, 131

- GAB 2: 84, 87

- Geistlich AG: 79

- General Trust Company Ltd.: 99

- Gnädinger Markus: 39

- Grabherr Emil: 213

- Greenpeace: 92

- GTC AG: 99

- Heierli Richard: 29, 32, 50, 58, 66, 121, 135, 146, 156,
159, 162, 166, 169, 175, 176, 178, 180, 183, 184, 194,
202,208,214

- Heimann Oscar: 100

- Heise Doris: 151

- Hranov R.: 33

- Hug Adrian: 215

- Hug Thomas: 63

- Hughes Aircraft Corporation: 97

- Indigal SA: 110, 118, 138, 147

- Intertrademetals AG: 99

- IPM: 119, 120

- Jud Maurice: 120
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- Kaufmann Jürg: 51,69

- Kaufmann, Wilhelm: 123, 124

- Kaufmännischer Verband Zürich: 176

- Keller Dieter: 152, 193

- Kessler Albert: 61, 62, 63, 64, 66, 67, 94, 97, 98, 99,
105,107,110,111,116,140,141,147,154,159

- Kingside Establishment: 126

- Kupelwieser Herbert: 100, 103

- Landucci Federico: 36

- Le Bon Gustave: 115

- Lonza: 72

- Lühti Joachim: 124

- Lüscher Hans: 112, 141

- Mächler Peter: 216

- Mann-Freihofer Regula: 215

- Margelli Ferruccio: 132

- Martelli Kathrin: 181, 182, 184, 187,207,213

- Meier Markus: 103

- Meoc: 110

- Mörgeli Benjamin: 115

- Mühle Steinmaur AG: 44, 47, 63, 72, 73, 74, 79, 80,
83,94, 116, 126, 148, 154, 166, 170, 194, 198,202

- Müller Germaid: 121, 122, 124

- Müller Helgard: 124

- Neukomm Robert: 64, 159
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- Niggli Peter: 70, 216

- Oggier Rolf: 140, 171, 177, 185

- Oka AG: 104

- Orbas Treuhand AG: 124

- Oschwald Rene: 31, 33, 43, 44, 52, 56, 58, 60, 62, 64,
67, 83, 112, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 139, 141, 148,
171,200,202,208

- Panor SA: 36

- Peterhans Max: 91, 99

- Pfund Daniel: 155

- Polla Mario: 100

- Privatvalor AG: 91

- R. Hranov Management und Project Ltd.: 33

- Recycla AG: 57, 105, 115, 116

- Renner Theres: 216

- Riciplast: 132

- Sandoz: 120

- Saner Marlene: 137, 168, 173

- SARP Industries SA: 33

- Schaller Geri: 216

- Schalupi AG: 104

- Schmid Georg: 199,202

- Schroeder Karl E.: 215

- Schwarz Ernst: 123

- Schweizerische Bankgesellschaft: 104
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- Schweizerische Volkspartei (SVP): 215

- Schweizerischer Bankverein: 104

- Sigma Project GmbH: 119

- Sitrag: 62

- Soldati Fabio: 110

- Stamm Hugo: 216

- Stava Josef: 40

- Steffen Heinz: 159

- Steiner & Wehrli AG: 75

- Steiner Hans-Rudolf: 9, 41, 47, 50, 55, 60, 66, 100,
114,117,136,137,138,141,142,146,148,168,170,
171,177,178,181,194, 198,201,210

- Stocker Monika: 187

- Swiss GT Company Ltd.: 99

- Tanagra Company Establishment: 91

- Tanagra Establishment: 91

- Tanagra AG: 36, 57, 62, 91, 92, 94,106,117,131,141

- Tecnofutura SA: 132

- Tharpex AG: 99

- TM Air Cargo AG: 99

- Transair Cargo AG: 99

- Transportfirma Bachmann: 109, 110

- Urban Jerzy: 120

- Varetto Alessandro: 86

- Vetsch Doris: 39
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- Vogel-Etienne Deli: 145, 147, 149, 150, 152, 153, 155,
161,166,180,184,193,204,213

- von Albertini Andreas: 111

- Vonlanthen Peter: 204

- Wagner Thomas: 76

- Walder Rudolf: 30, 120

- Wassmer Nicolas: 110

- Weber Stefan: 24

- Wehrli Hans: 43, 44, 56, 69, 71, 74, 83, 94,114,148,
166,183,194,198,209

- Wehrli Max: 75

- Wehrli Michael: 137, 142

- WehrE Mühlen Holding AG: 75

- Welti Hans: 141

- Widmer Graf Andrea: 50, 135, 206

- Widmer Sigi: 206

- Wienbrauck Heinz: 53, 56,119,120,121,123,126,
129, 139, 199

- WiesmannJürg: 31, 33, 44, 50, 57, 58, 60, 72,139,
146,148,158,162,166,168,170,171,177,178,181,
182,194,201,210

- Wohlwend Helmuth: 91

- Wohlwend Reinhold: 91, 92

- World Wildlife Fund (WWF): 25

- Zellumed AG: 107

- Zweckverband Abwasserregion Olten: 109
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Von Hans-Ulrich Helfer

sind noch erhältlich:

Organisierte Umweltkriminalität
Die Broschüre beschreibt kurz, wo­

rum es sich bei <organisierter Um­

weltkriminalität, handelt und was da­

gegen zu tun ist.

Manipulierte Eidgenossen
Der Autor dokumentiert zahlreiche

Fälle schweizerischer Meinungsmani­

pulation. Er zeigt auf, wie Journali­

sten manipuliert werden und wie die­

se wiederum die Öffentlichkeit des in­

formieren.

Mun-Sekte

Eine Monographie über Struktur,

Organisation und Aktivitäten der

Vereinigungskirche, besser bekannt

als Mun-Sekte.

Flüchtlings-Koordination

Die Rolle des Europäischen Komi­

tees zur Verteidigung der Flüchtlin­

ge und Gastarbeiter (CEDRI) in der

europäischen Asylpolitik.



Vertreter der Organisierten Kriminalität

und ein undurchsichtiges Netzwerk werfen

ihre Schatten aufdie Zürcher Stadtverwal­

tung. Als ein Betriebsleiter und seine Sach­

bearbeiterin mutig dubiose Machenschaf

ten aufdecken, geraten sie in einen Strudel

von Intrigen und Komplotte, die auf die

Vernichtung ihrer Persönlichkeit zielen

und damit ihr bisheriges Leben jäh verän­

dern. Ein Tatsachenbericht über das aben­

teuerliche Engagement zweier Menschen

um die Erhaltung von Recht und Gesetz in

der ältesten Demokratie der Welt.

prE!sdEJ.
ISBN 3-907543-26-2


